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Die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg:

Sozialversicherung für Erntehelfer aus EU-Staaten
Für viele Landwirtschaftsbetriebe sind 
Erntehelferinnen und -helfer aus Mittel- 
oder Osteuropa eine wichtige Unterstüt-
zung. Doch wie sind sie versichert? An 
wen müssen die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber Beiträge zahlen? Dazu infor-
miert die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg.
 
Für Ernte-Hilfskräfte, die in ihrem EU-Hei-
matland für den Ernteeinsatz unbezahl-
ten Urlaub nehmen oder dort weder be-
schäftigt noch selbstständig tätig sind, 
gilt deutsches Sozialversicherungsrecht. 
Saisonarbeitende werden meist nur kurz-
fristig eingesetzt. Der Gesetzgeber hat 
pandemiebedingt für die Zeit vom 1. März 
bis 31. Oktober 2021 die Zeitgrenze für die 
Kurzfristigkeit von drei auf maximal vier 
Monate oder 102 Kalendertage angeho-
ben. Wenn die Beschäftigung im Vorfeld 
darauf begrenzt ist, sind Erntehelferinnen 
und -helfer in Deutschland kranken- und 
rentenversicherungsfrei. Es besteht für 
sie jedoch ein Unfallversicherungsschutz, 
denn sie müssen bei der Minijob-Zentrale 
angemeldet werden. Saisonarbeitende, 
die länger in Deutschland beschäftigt wer-
den, sind sozialversicherungspflichtig.
 
Für Saisonarbeitende kann aber auch 
das Sozialversicherungsrecht des EU-Hei-
matlandes gelten, und zwar wenn die 
Ernte-Hilfskräfte von Arbeitgebern des 
Auslandes nach Deutschland zur Arbeit 

entsandt werden, während eines bezahl-
ten Urlaubs in Deutschland als Hilfskräfte 
arbeiten oder im Herkunftsland selbststän-
dig tätig sind. Dann weisen die Hilfskräfte 
dies mit einer speziellen Bescheinigung 
(»A1«) nach und die Sozialversicherungs-
beiträge werden im Heimatland entrichtet.
 
Weitere Informationen enthält die Bro-
schüre »Minijob – Midijob: Bausteine für 
die Rente«. Sie kann kostenlos unter der 
Telefonnummer 0721 825 23888 oder per 
E-Mail (presse@drv-bw.de) bestellt wer-
den. Im Internet unter www.deutsche-ren-
tenversicherung.de steht die Broschüre 
ebenfalls als PDF zum Herunterladen zur 
Verfügung.
 
Den vorliegenden Text und weitere Infor-
mationen können Sie auf unserer Internet-
seite unter http://www.deutsche-renten-
versicherung-bw.de abrufen.
 
Wenn Sie unsere Presseinformationen 
künftig nicht mehr erhalten möchten, kli-
cken Sie bitte auf »Antworten« und schrei-
ben Sie ins Betreff-Feld »Bitte aus Verteiler 
löschen«.
 
Freundliche Grüße
Ihre Pressestelle der Deutschen 
Rentenversicherung Baden-Württemberg
Gartenstr. 105, 76135 Karlsruhe
http://www.deutsche-rentenversiche-
rung-bw.de

Fundsachen:  
1 Wasserschildkröte 
  
Bitte melden bei Frau Schweizer, 
Telefon 07646/ 9102 -11
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NOTRUFE *** BEREITSCHAFTSDIENST DER ÄRZTE *** APOTHEKEN

Notrufe
Polizei
Notruf 110

Polizeiposten Kenzingen 07644/92 91-0

Polizeidirektion Emmendingen 07641/582-0

Feuerwehr
Notruf 112
Feuerwehrkommandant 07646/611

Notruf-Fax an die Rettungs- und
Feuerwehrleitstelle 07641/4601-77
(nur für schwerhörige, ertaubte,  
gehörlose und sprachgeschädigte Personen)

Ein Defibrillator für lebensrettende Maßnah-
men befindet sich bei der Bushaltestelle beim 
Feuerwehrhaus, Hauptstraße (gegenüber der 
Kirche)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116117

Giftnotrufzentrale 0761/19240

Krankentransport  
DRK Emmendingen 07641/19222

Fachstelle Sucht 07641/933589-0
Beratung, Behandlung, Prävention
Hebelstraße 27, Emmendingen 
Erstgespräche nach telefonischer Vereinbarung

Wasser / Abwasserbeseitigung  
(Notfalltelefon) 0171 7640731

Störungsstelle 

Strom + Gas nbNETZE 0800/2767767
Telekom - Störungsmeldung
Geschäftskunden 0800/3301172
Privatkunden 0800/3302000

Bei Unfallschäden mit Wild  
kontaktieren Sie bitte die  
Polizeidienststelle Kenzingen: 07644/9291-0

Häusliche Krankenpflege und Dorfhelferinnen
Ökumenische Sozialstation St. Franziskus e.V., 
Maria-Sand-Straße 10, 79336 Herbolzheim 
Tel:  07643/9336980

Kurpjuweit Jürgen - Mobiler Pflegedienst
Köpfle 13, 79367 Weisweil 913232

Telefonseelsorge 0800/1110111

Hospitz Hecklingen e.V.
Kenzingen, Hauptstr. 46 07644/930198
Persönliche Sprechzeiten: mittwochs von 9.00 
– 11.00 Uhr zusätzlich am ersten Mittwoch von 
16.30 – 18.30 Uhr. Trauergruppe am letzten Mitt-
woch im Montat um 18.00 Uhr
Weitere Informationen:  
www.Hospitz-Hecklingen.de 

Allgemeiner Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst im Landkreis Emmendingen

Rettungsdienst: 112

Allgemeiner Notfalldienst: 116117

Kinderärztlicher Notfalldienst: 116117

Augenärztlicher Notfalldienst: 116117

Fundtiere:

Mo. - Fr., Tel. 07646/91 02-15

Wochenende und außerhalb der Öffnungszeiten:  

07646/2 88

Apothekendienst 

Sprechzeiten und Kontaktdaten der Gemeindeverwaltung, des Kindergartens, der Schule und des Forstamtes

Freitag, 25.06.  

Stadt-Apotheke, Kenzingen 

Samstag, 26.06.  

Apotheke im alten Rathaus, Malterdingen

Sonntag, 27.06.  

Maria-Sand-Apotheke, Herbolzheim

Montag, 28.06.  

St. Katharina-Apotheke, Endingen

Dienstag, 29.06.  

Rathaus-Apotheke, Kenzingen 

Mittwoch, 30.06.  

Stadt-Apotheke, Endingen 

Donnerstag, 01.07.  

St. Blasius-Apotheke, Wyhl 

Freitag, 02.07.  

Stadt-Apotheke, Herbolzheim

Gemeindeverwaltung
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag,
Mittwoch, Freitag  09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  15.00 – 18.00 Uhr

Telefonisch sind wir wie folgt 
erreichbar:
Mo, Di, Mi, von 8.00-12.00 Uhr 
und 14.00–16.00 Uhr
Do. von 8.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18.00 Uhr
Fr. 08.00 - 12.30 Uhr

Sie haben ein Anliegen, wissen 
aber nicht, wer Ihr Ansprechpart-
ner ist? Wählen Sie 07646 91 02-0.
Sie werden dann umgehend von 
einem freien Mitarbeiter an Ihren 
zuständigen Sachbearbeiter wei-
tergeleitet.

Ihr Rathaus-Team

Zentralfax:  07646/9102-50
E-Mail: rheingemeinde@weisweil.de
Internet: www.weisweil.de

Bürgermeister
Michael Baumann
Tel.: 9102-30  Fax: 9102-930
E-Mail: michael.baumann@weisweil.de

Hauptamt
Brigitte Panhölzl
Tel.: 9102-15 Fax: 9102-915
E-Mail: brigitte.panhoelzl@weisweil.de

Sekretariat/Standesamt/ 
Friedhofsverwaltung
Waltraud Ehret
Tel.: 9102-14  Fax: 9102-914
E-Mail: waltraud.ehret@weisweil.de

Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro
Silvia Schweizer
Tel.: 9102-11  Fax: 9102-911
E-Mail: silvia.schweizer@weisweil.de

Bürgerinformation
Sandra Reif
Tel.: 9102-12 Fax: 9102-912
E-Mail: sandra.reif@weisweil.de

Mitteilungsblatt
Waltraud Ehret
Tel.: 9102-14 Fax: 9102-914
E-Mail: mitteilungsblatt@weisweil.de

Bauamt
Jürgen Pflieger
Tel.: 9102-17  Fax: 9102-917
E-Mail: juergen.pflieger@weisweil.de

Rechnungsamt
Svenja Birkle
Tel.: 9102-20 Fax: 9102-920

E-Mail: svenja.birkle@weisweil.de

Brigitte Wintergerst
Tel.:9102-13 Fax: 9102-913

E-Mail: brigitte.wintergerst@weisweil.de

Gemeindekasse
Juliane Bosch, Kassenverwalterin
Tel.: 9102-16 Fax: 9102-916
E-Mail: juliane.bosch@weisweil.de

Bankverbindung:
Sparkasse 
Freiburg-Nördlicher Breisgau
Konto-Nr. 22000325 – 
BLZ 680 501 01
IBAN: DE70 6805 0101 0022 0003 25
BIC: FRSPDE66XXX
Volksbank Lahr eG
Konto-Nr. 670615 00 – 
BLZ 682 900 00
IBAN: DE90 6829 0000 0067 0615 00
BIC: GEN0DE61LAH

Technischer Bereich:
Bauhof/Wasserwerk/Betriebshof
Notfalltelefon 0171 7640731

Feuerwehrhaus  Tel.: 266

Forstreviere
Revier Gemeindewald 
Alex Schulz   07822/300160  
Mobil   0175/2233113    
a.schulz@landkreis-emmendingen.de

Revier Staatswald  
Ludwig Thoma  07803/9254916 
Mobil  0173/6195406 

Forstamt Emmendingen   
 07641/4519400

Kinderbetreuung, Schule:
Kindergarten „Blumenwiese“
Leiterin: Stefanie Grulke
Tel.: 1290  Fax: 915495
E-Mail: kiga-weisweil@t-online.de

Sonnenwirbele e. V. 
Sprechzeiten: 
Mo. u. Mi. 14.00 – 17.00 Uhr
Leiterin Tanja Klank Tel.: 915714
E-Mail: sonnenwirbele@weisweil.de

Grundschule am Rheinwald
Rektorin: Stefanie Moser
Tel.: 482  Fax: 9159859
E-Mail: poststelle@gs-weisweil.em.schule.bwl.de

Hausmeister
Schule, Halle, Gemeindewohnungen
Edwin Reimann
Tel.: 913146, Mobil: 0170 5623956
E-Mail: hausmeister@weisweil.de
Stellvertreter: Eugen Moza
Mobil: 015121525304

Förderverein Grundschule e.V.
(Ganztagsbetreuung)
Leiterin: Petra Grabisch  Tel.: 913246
E-Mail: foerderverein-grundschule@weisweil.de

Jugendzentrum Weisweil (JUWE)
Tel.: 9 3160



     FREITAG, 25. JUNI 2021  | 3Mitteilungsblatt der Gemeinde WEISWEIL

Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 16.06.2021 
TOP 1 
Anregungen zur Tagesordnung aus der Bürgerschaft 
Eine Bürgerin bat zu TOP 7 „Errichtung einer Lärmschutzmauer“, dass 
eine insektenfreundliche Begrünung der Lärmschutzmauer erfolgt, 
sofern eine Befreiung für das Bauvorhaben erteilt werden sollte. 

Eine Bürgerin bat zu TOP 5 „Anbringung einer Mobilfunkantenne“, 
dass ihre vorgebrachten Bedenken zu dem Vorhaben in die Entschei-
dung des Gemeinderats einfließen. 

Ein Bürger wies zu TOP 5 darauf hin, dass von der Mobilfunkantenne 
eine hochfrequentierte Mobilstrahlung ausgeht, die gesundheitlich 
hochgefährlich ist und appellierte an den Gemeinderat, die Mobil-
funkantenne nicht wegen der Erzielung von Einnahmen zu genehmi-
gen. 

TOP 2   
Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung am 
19.05.2021 
Der Gemeinderat hat bzgl. einer Steuerzahlung auf Antrag beschlos-
sen, die Fälligkeit einer bestehenden Ratenzahlungsvereinbarung um 
fünf Monate zu verschieben. 

TOP 3   
Einrichtung einer weiteren Betreuungsgruppe für die Kleinkind-
betreuung Sonnenwirbele e.V. in der Schule: 
Auftragsvergabe für den Windfang/Garderobe in Containerbau-
weise 
Beratung und Beschlussfassung 
Gemeinderat Klemens Hamann beantragte den TOP zu vertagen, da 
für die Auftragsvergabe nur zwei Angebote eingeholt wurden und 
nicht drei Angebote, wie es nach den Vergaberichtlinien erforderlich 
wäre. 

Bürgermeister Michael Baumann erklärte, dass es derzeit schwierig 
ist, für die Lieferung des benötigten Containers Angebote zu erhalten. 
Vom Architekten wurden zwei zulässige Angebote vorgelegt. 

Der Gemeinderat lehnte den Antrag auf Vertagung ab. 

Für die Einrichtung einer weiteren Betreuungsgruppe für die Klein-
kindbetreuung Sonnenwirbele e.V. in der Grundschule ist der Anbau 
eines Windfangs mit Garderobe erforderlich, der in Containerbau-
weise erfolgen soll. Die Baugenehmigung liegt zwischenzeitlich vor. 
Aufgrund von Auflagen in der Baugenehmigung ist ein höherer Feuer-
widerstand für den Container erforderlich und es mussten geänderte 
Angebote angefordert werden. Bauamtsleiter Jürgen Pflieger berich-
tete, dass zwei Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert wurden und 
diese Angebote abgegeben haben. Es wird empfohlen, den Auftrag 
an die Fa. Sabtec, Bad Krozingen zum Angebotspreis von 23.972,75 € 
zu erteilen. 

Der Gemeinderat beauftragte die Fa.Sabtec, Bad Krozingen, mit der 
Lieferung eines Containers für den Windfang/Garderobe zum Ange-
botspreis von 23.972,75 € brutto als preisgünstigsten Anbieter. 

TOP 4   
Planfeststellungsverfahren für die Ausbau- und Neubaustrecke 
der DB Karlsruhe – Basel (Planfeststellungsabschnitt 8.1 Rie-
gel-March) –
1. Planänderung; 
Anhörung der Träger öffentlicher Belange
Zu diesem TOP führte Bauamtsleiter Jürgen Pflieger aus, dass für das 
Bauvorhaben ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt wird. Das 
Vorhaben liegt auf dem Gebiet der Kommunen Riegel, Teningen, Reu-
te, Vörstetten, March und Malterdingen. Die Gemeinde Weisweil ist 
aufgrund von Ausgleichsmaßnahmen im Gemeindewald betroffen. 
Durch die geplanten Maßnahmen soll eine Aufwertung vorhandener 
Waldbestände durch waldbauliche Maßnahmen in den Waldgebieten 
entlang des Rheins zwischen Jechtingen und Rheinhausen erreicht 
werden. Die Ersatzmaßnahme dient dem Ausgleich der Waldverluste 
im Trassenbereich. In den vorhandenen Waldgebieten soll die Eiche 
kleinflächig bis stellenweise großflächig gefördert werden. Die Maß-

nahmen im Weisweiler Wald sind bereits größtenteils durchgeführt 
und entsprechende Vereinbarungen mit der Bahn geschlossen. Die 
Gemeinde hat dafür Zahlungen für die Anpflanzung und die künftige 
Pflege erhalten. Es sind noch weitere Maßnahmen geplant, die in Ab-
stimmung mit der Forstverwaltung durchgeführt werden. Bezüglich 
der Angabe der einbezogenen Flächen in den Unterlagen im Vergleich 
zum Maßnahmenblatt und den bestehenden Vereinbarungen besteht 
noch Klärungsbedarf. Eine kurzfristige Klärung ist von Seiten des Vor-
habenträgers wurde zugesagt. 

Sofern die Fragen bezüglich der einbezogenen Fläche geklärt sind, 
kann auf das Vorbringen von Bedenken und Anregungen verzichtet 
werden. In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 13.02.2017 
wurde bereits beschlossen, dass keine Anregungen oder Einwendun-
gen vorgebracht werden. 

Der Gemeinderat hat zum Planfeststellungsverfahren „Ausbau und 
Neubaustrecke Deutsche Bahn Karlsruhe/Basel, Planfeststellungs-
abschnitt 8.1 Riegel-March“ keine Anregungen oder Bedenken vor-
gebracht, mit der Maßgabe, dass die Angaben der eingezogenen 
Flächen entsprechend der bereits durchgeführten Maßnahmen und 
bestehenden Vereinbarungen erforderlichenfalls berichtigt werden. 

TOP 5   
Zustimmung zur Vermietung einer Fläche auf dem Gelände des 
Bauhofes zum Anbringen einer Mobilfunkantenne an die Vantage 
Towers AG, Düsseldorf; 
Beratung und Beschlussfassung 
Bürgermeister Michael Baumann führte zu diesem TOP aus, dass die 
Vodafone GmbH die Errichtung einer neuen Mobilfunksendeanla-
ge als Ersatzstandort für die wegfallende Station auf dem Gebäude 
„Köpfle 30 A“ plant, um damit die Telekommunikationsinfrastruktur 
und die Qualität sowie die Kapazität des Vodafone Mobilfunknetzes 
entsprechend den Anforderungen der Vodafone Kunden zu erhalten. 
Die Vodafone GmbH hat sämtliche Aktivitäten bzw. Verantwortlich-
keiten (konkret Planung, Bau und Betrieb) für die sogenannte passive 
Netzinfrastruktur, insbesondere Liegenschaftsverträge, in die Vantage 
Towers AG ausgegliedert. Aus diesem Grund ist nicht die Vodafone 
GmbH der Vertragspartner, sondern die Vantage Towers AG. 

Die Errichtung der Funkantenne wäre auf dem Gelände des Bauhofes 
möglich. Benötigt wird eine Fläche von ca. 250 qm. Es soll ein Anten-
nenmast in Stahlgitter-, Stahlrohr-, Schleuderbeton- oder Holzkonst-
ruktion mit einer Höhe von bis zu 60 m zur Aufnahme der Antennen, 
der erforderlichen Antennenvorverstärker und der abgesetzten Tech-
nikeinheiten errichtet werden. Die Versorgungseinheit soll zudem in 
Containern und/oder Verteilerschränken untergebracht werden. 
Die Nutzung soll durch eine Dienstbarkeit dinglich gesichert werden. 
Der TowerCo soll für die gemietete Fläche Konkurrenzschutz in der 
Weise eingeräumt werden, dass eine Vermietung weiterer Flächen des 
Grundstücks zur Errichtung bzw. zum Betrieb von Telekommunikati-
onsanlagen unzulässig ist. Die Mietflächen werden in dem bekannten 
Zustand übernommen. Eine Gewähr für die Eignung derselben zum 
vorgesehenen Zweck übernimmt die Gemeinde nicht. 

Die TowerCo gewährleistet, dass durch den Betrieb der Funkstation 
eine Gesundheitsgefährdung für Personen nach dem heutigen Stand 
von Forschung und Technik ausgeschlossen ist, soweit sich die Per-
sonen außerhalb des in der Standortbescheinigung der Bundesnetz-
agentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbah-
nen zugrundeliegenden kontrollierbaren Bereichs befinden. Sollte 
es sich wider Erwarten nach neuen Erkenntnissen, die als gesicherter 
Stand der Technik gelten, ergeben, dass durch die installierten An-
tennen eine Gesundheitsgefährdung für Personen besteht, wird die 
TowerCo alle erforderlichen Schritte ergreifen, um eine Gefährdung 
auszuschließen. Gelingt ihr dies nicht, sind beide Parteien unter Aus-
schluss etwaiger durch die Kündigung begründeter Rechte zur außer-
ordentlichen Kündigung zum Monatsende berechtigt. TowerCo haftet 
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Über die gesetzliche Haf-
tung hinaus haftet die TowerCo gegenüber der Gemeinde - unabhän-
gig von einem Verschulden - für alle bei der Errichtung und aus dem 
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Betrieb der Funkstation und der dazugehörenden Anlagen und der 
Nutzung der Mietflächen herrührenden Personen - und Sachschäden, 
sowie für alle daraus resultierenden Folgeschäden. Sie stellt die Ge-
meinde aus einer etwaigen, aus dem Betrieb der Funkstation herrüh-
renden gesetzlichen Haftpflicht in seiner Eigenschaft als Grundstücks-
eigentümer vollständig frei. Die TowerCo stellt den Eigentümer von 
allen gesetzlichen Ansprüchen Dritter wegen Schäden frei, die durch 
den Zustand oder den Betrieb der Funkstation, der dazu gehörigen 
Anlagen oder Verbindungseinrichtungen verursacht worden sind. 

Die Vergütung würde sich wie folgt bestimmen: 
Ab Vertragsbeginn bis zum Baubeginn beträgt sie einmalig: 
595,00 € brutto 
Ab Baubeginn beträgt sie monatlich: 208,25 € brutto 
Ab Baubeginn und Eintragung der Dienstbarkeit 
beträgt sie monatlich: 416,50 € brutto 

Da die Gemeinde keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der Eintragung 
hat, sollte die Zahlung der endgültigen Miete nach der Bewilligung 
der Dienstbarkeit durch die Gemeinde erfolgen. 
Als Beginn wurde der 01.07.2021 vorgeschlagen mit unbestimmter 
Laufzeit. Beide Vertragsparteien könnten den Vertrag mit einer Frist 
von 24 Monaten zum Ende eines jeden Monats ordentlich kündigen. 
Die ordentliche Kündigung ist erstmals mit Wirkung zum 30.06.2051 
möglich. Die Möglichkeit zur außerordentlichen Kündigung aus wich-
tigem Grund bleibt unberührt. 

Die Errichtung der Mobilfunkantenne auf dem Gelände des Bauhofs 
wurde im Gemeinderat aufgrund des Umfangs und der Höhe der An-
lage und der Nähe zum Ortsrand als kritisch angesehen. 

Der Gemeinderat lehnte die Vermietung einer Fläche auf dem Gelände 
des Bauhofes zum Anbringen einer Mobilfunkantenne an die Vantage 
Towers AG, Düsseldorf und den Abschluss des Nutzungsvertrages mit 
Übernahme einer Dienstbarkeit ab. 

TOP 6   
Bürgermeisterwahl 2021
1. Stellenausschreibung
2.  Bildung des Gemeindewahlausschusses
Beratung und Beschlussfassung 

a) Stellenausschreibung 
Hierzu erläuterte Hauptamtsleiterin Brigitte Panhölzl, dass der Ge-
meinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 27.01.2021 den Wahltag 
für die Bürgermeisterwahl auf 17.10.2021 und die evtl. Neuwahl auf 
31.10.2021 festgesetzt hat. Zur weiteren Vorbereitung der Bürgermeis-
terwahl sind nun die Details der Stellenausschreibung festzulegen. 
Nach § 47 Abs. 2 GemO ist die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeis-
ters spätestens zwei Monate vor dem Wahltag öffentlich auszuschrei-
ben (17.08.2021). Gemäß § 10 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
können Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl innerhalb der Einrei-
chungsfrist schriftlich eingereicht und zurückgenommen werden. Die 
Einreichungsfrist beginnt am Tag nach der Stellenausschreibung. Das 
Ende der Einreichungsfrist darf vom Gemeinderat frühestens auf den 
27. Tag vor dem Wahltag festgesetzt werden (20.09.2021). Gemäß § 10 
Abs. 2 KomWG beginnt die Einreichungsfrist für neue Bewerbungen 
zur Neuwahl nach § 45 Abs. 2 GemO am ersten Werktag nach der ers-
ten Wahl; ihr Ende darf vom Gemeinderat frühestens auf den dritten 
Tag nach dem Tag der ersten Wahl festgesetzt werden. Die Verwaltung 
empfahl, die Stellenausschreibung für die Bürgermeisterwahl am Frei-
tag, 16.07.2021 im Staatsanzeiger, in der Badischen Zeitung und im 
Amtsblatt der Gemeinde Weisweil zu veröffentlichen. 

Gemeinderat Kurt Schmidt, beantragte die Stellenausschreibung be-
reits am 02.07.2021 durchzuführen. 

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Stellenausschreibung für die 
Bürgermeisterwahl entsprechend dem vorgestellten Ausschreibungs-
text jeweils am Freitag, 16.07 2021 im Staatsanzeiger Baden-Württem-
berg, der Badischen Zeitung (Ausgaben Freiburg und Emmendingen) 
und im Amtsblatt der Gemeinde Weisweil durchzuführen. 

b) Bildung des Gemeindewahlausschusses 
Weiter erläuterte Hauptamtsleiterin Brigitte Panhölzl, dass dem Ge-
meindewahlausschuss (GWA) gemäß § 11 Abs. 1 KomWG die Leitung 
der Gemeindewahlen und die Feststellung des Wahlergebnisses ob-
liegt. Nach § 11 Abs. 2 KomWG besteht der GWA aus dem Bürgermeis-

ter als Vorsitzendem und mindestens zwei Beisitzern. Die Beisitzer und 
Stellvertreter in gleicher Zahl wählt der Gemeinderat aus den Wahlbe-
rechtigten. Ist der Bürgermeister Wahlbewerber wählt der Gemeinde-
rat den Vorsitzenden des GWA und einen Stellvertreter aus den Wahl-
berechtigten und Gemeindebediensteten. Nachdem in der Gemeinde 
Weisweil nur ein Wahlbezirk besteht, ist gemäß § 14 Abs. 3 KomWG 
vorgesehen, dass der GWA zugleich die Aufgaben des Wahlvorstands 
des Urnenwahlbezirks wahrnimmt. Der Wahlvorstand besteht nach § 
14 Abs. 1 KomWG aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und 
mindestens drei weiteren Beisitzern. Die Verwaltung empfiehlt erfah-
rungsgemäß den Gemeindewahlausschuss aus dem Vorsitzenden, 
seinem Stellvertreter und vier Beisitzern mit den jeweiligen Stellver-
tretern zu bilden. 

Das Verfahren für die Bildung des GWA ist im KomWG nicht näher 
geregelt. Sofern eine Einigung im Gemeinderat nicht erfolgt, hat der 
Gemeinderat zu entscheiden nach welchem Wahlverfahren der Ge-
meindewahlausschuss gebildet werden soll. Möglich ist hier Mehr-
heitswahl oder Verhältniswahl nach Wahlvorschlägen. Nachdem sich 
der Gemeinderat nicht auf eine Besetzung des Gemeindewahlaus-
schusses geeinigt hatte, wurde beschlossen, das Verfahren nach der 
Mehrheitswahl durchzuführen und die stellvertretenden Beisitzer 
nach der Reihenfolge festzulegen. 

Folgende Wahlvorschläge lagen vor: 

Funktion Wahlvorschlag 1 
(Mir z´Wiswil)

Wahlvorschlag 2 
(Fokus Weisweil)

Vorsitzender Jutta Zeisset Peter Goller
Stellvertr. Vorsitzender Norbert Leibbrand Rudolf Großmann
Beisitzer Jörg Fink Petra Grabisch
Beisitzer Michael Stroda Detlef Franke
Beisitzer Petra Grabisch Nathaly Duske
Beisitzer Rudolf Großmann Willi Karcher
Stellvertr. Beisitzer David Schönwälder Mike Stöcklin
Stellvertr. Beisitzer Detlef Franke Werner Wiesner
Stellvertr. Beisitzer Willi Karcher David Schönwälder
Stellvertr. Beisitzer Nathaly Duske Cornelia Ferdinand

Der Gemeinderat wählte in offener Wahl mehrheitlich den vorstehend 
genannten Wahlvorschlag 1 für die Bildung des Gemeindewahlaus-
schusses. 

TOP 7  
Beratung und Beschlussfassung über Baugesuche: 
Neubau eines Wohnhauses mit Garage und Carport, Flst.Nr. 
10331, Im Schmittin-Garten 3 – hier: Erneuter Antrag auf Befrei-
ung vom Bebauungsplan wegen Errichtung einer Lärmschutz-
mauer 
Zu diesem TOP führte Bürgermeister Michael Baumann aus, dass das 
Bauvorhaben im Bereich des Bebauungsplanes „Schmittin-Garten“ 
liegt. Der Neubau des Wohnhauses mit Garage und und Carport be-
findet sich im Bau. Laut Schreiben des Landratsamtes Emmendingen 
sind Befreiungen für die Einfriedung sowie eine Befreiung für die Be-
bauung auf der Fläche, die von Bebauung freizuhalten ist, nötig. Das 
Landratsamt hatte argumentiert, dass die Befreiung erteilt werden 
kann, auch schon als die Mauer mit einer Höhe von 2,20 m anstatt 0,80 
m beantragt wurde. Damit spricht von Seiten des Straßenbauamtes 
nichts gegen die geplante Lärmschutzwand, da weder der Verkehr 
beeinträchtigt wird, noch die Sichtfelder der Zufahrt eingeschränkt 
werden. Es sei lediglich zwischen Radweg und Lärmschutzwand ein 
Sicherheitsabstand von min. 25 cm einzuhalten. Mit Beschluss vom 
15.07.2020 hat der Technische Ausschuss die Errichtung einer Lärm-
schutzmauer abgelehnt. Die Bauherren hatten bereits dann im zwei-
ten Schritt einen Gestaltungsvorschlag für die geplante Lärmschutz-
mauer vorgelegt. Mit Beschluss vom 10.02.2021 wurde ein Antrag auf 
Befreiung vom Bebauungsplan durch den Gemeinderat abgelehnt. 

Nun liegt ein Antrag, unterzeichnet von mehreren Gemeinderäten vor, 
die Errichtung einer Einfriedungsmauer erneut zu behandeln. Die Bau-
herren haben weiter an der Optik gearbeitet, die Kritik aufgenommen 
und den Kontakt zu Gemeinderäten gesucht. Hieraus resultiert nun 
vorliegender Antrag mit dem Ziel, das Anliegen der Bauherren erneut 
zu beraten und beschließen. Eine geänderte Ausführung der Mauer 



     FREITAG, 25. JUNI 2021  | 5Mitteilungsblatt der Gemeinde WEISWEIL

(geringere Höhe, mehr lebende Einfriedung) hatte die Bauherren ver-
anlasst nochmals das Gespräch mit Gemeinderäten zu suchen. Hierauf 
wurde der entsprechende Antrag auf nochmalige Behandlung in die-
ser Sache gestellt. Seitens des Straßenbauamtes bestehen nach wie 
vor keine Bedenken gegen die Lärmschutzwand. Der Gemeinderat 
hat somit die Entscheidungshoheit, ob einer Einfriedung des Grund-
stücks gemäß dem neuen Gestaltungsvorschlag zugestimmt wird. 
Der Gemeinderat erteilte das Einvernehmen zu den Befreiungen be-
züglich einer begrünten Lämschutzmauer bis zu einer Höhe von max. 
1,80 m gemäß Gestaltungsvorschlag. 

TOP 8   
Neue Benutzungsordnung Komm.ONE; Überleitung bestehende 
Regelwerke, vertragliche und sonstige rechtliche  
Beziehungen – Vertragsmigration; 
Beratung und Beschlussfassung 
Mit der Fusion der drei Zweckverbände KIVBF, KDRS und KIRU mit 
der Datenzentrale Baden-Württemberg im Jahre 2018 sind die unter-
schiedlichen ausgestalteten vertrags- und sonstigen rechtlichen Be-
ziehungen zwischen den einzelnen Zweckverbandsmitgliedern und 
den alten Zweckverbänden im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf 
Komm.ONE übergegangen. 
Hieraus resultierte in der Übergangsphase die parallele Geltung von 
mindestens drei unterschiedlichen Regelwerken und Rechtsbezie-
hungen zwischen Komm.ONE und den Kunden in Baden-Württem-
berg. Ziel der Fusion ist der Erhalt einer wettbewerbs- und zukunfts-
fähigen kommunalen IT in Baden-Württemberg. Dabei liegt der Fokus 
nach wie vor auf der dauerhaften Verbesserung von Leistungen (Qua-
lität, Service und Kosten) für Bestands- und Neukunden, in dem die 
lokalisierten Synergien in den Leistungsprozessen sukzessive realisiert 
werden sollen. In einer nun fast zweijährigen Übergangszeit wur-
den die bestehenden Regelwerke und Rechtsverhältnisse zwischen 
Komm.ONE und den ehemaligen getrennten Zweckverbandsmit-
gliedern fortgeführt sowie die Entgelte für die von den Kunden be-
zogenen Leistungen nach den damaligen Verbandsgebieten gesplit-
tet, damit kein Verbandsmitglied durch die Fusion schlechter gestellt 
wurde. Nunmehr sollen die bestehenden rechtlichen Beziehungen 
vereinheitlicht, zusammengeführt und auf einen einheitlichen Stan-
dard umgestellt werden, um die mit der Fusion erzielbaren positi-
ven Effekte weiter voranzutreiben. Zu diesem Zweck hat der Verwal-
tungsrat der Komm.ONE aufgrund seiner Ermächtigung im ADVZG 
in seiner Sitzung am 23.12.2020 (Umlaufverfahren) eine neue Benut-
zungsordnung als Satzung beschlossen, die das Benutzungsverhält-
nis zwischen den Kunden und Komm.ONE unter Einbeziehung von 
weiteren Regelwerken regelt, begründet und ausgestaltet. Damit die 
weiteren, standardisierten Regelungen in das Benutzungsverhältnis 
einbezogen werden können, sieht die Benutzungsordnung für die Be-
gründung des Benutzungsverhältnisses den Abschluss eines öffent-
lich-rechtlichen (Rahmen-)Vertrages vor. Dieser öffentlich-rechtliche 
(Rahmen-)Vertrag ist aufgrund der rechtlichen Vorgaben aus dem 
Verwaltungsverfahrensgesetz einmalig schriftlich abzuschließen. Im 
Anschluss können die weiteren „Einzelaufträge“ nach den Regeln die-
ses öffentlich-rechtlichen (Rahmen-)Vertrages und der Benutzungs-
ordnung – wie gewohnt - erteilt werden. 
Der Gemeinderat fasste folgenden Beschluss: 
1. Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Änderung der neu-

en Benutzungsordnung und die damit verbundene Umstellung 
der bestehenden rechtlichen Regelwerke für die Begründung 
und Ausgestaltung der Benutzungsverhältnisse mit der Komm.
ONE zu einem einheitlichen Standard zur Kenntnis. Er stimmt der 
Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der mit 
der Komm.ONE bestehenden vertraglichen und sonstigen recht-
lichen Beziehungen zu.

2. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister, alle für die 
Vertragsanpassung mit Komm.ONE erforderlichen Erklärungen 
abzugeben und entgegenzunehmen und alle Maßnahmen 
und Handlungen durchzuführen, die zur Umsetzung der Ziff. 
1. zweckmäßig sind. Hiervon ist insbesondere der Abschluss 
des öffentlich-rechtlichen Vertrages auf Basis der neuen Benut-
zungsordnung von Komm.ONE erfasst.

TOP 9  
Bekanntgaben des Bürgermeisters 
Projekt Sternengarten, Sanierungsmaßnahme IVECO, Bebauungsplan 
Kreuzacker und Am Köpflewald 

Diese Themen werden erneut auf die Tagesordnung genommen, so-
bald weitere Fragen geklärt sind. 

Radweg Wyhl/Weisweil 
In dieser Angelegenheit werden derzeit die geänderten Bauerlaubnis-
se eingeholt. 

Erweiterung Betreuungsplätze 
Der Naturkindergarten wurde am 14.06.2021 eröffnet und in Betrieb 
genommen. Es wird nun sukzessive in den neuen Bereich gewechselt. 
Damit wird der Raum in der Schule frei für die dritte Gruppe der Klein-
kindbetreuung. 

Infos zu aktuellen Themen 
Außer im Amtsblatt und in den Gemeinderatssitzungen sind Informa-
tionen zu aktuellen Themen auf der Homepage der Gemeinde zu fin-
den. Diese Seiten werden nach und nach ergänzt. 

TOP 10 
Fragen zu Gemeindeangelegenheiten/Frageviertelstunde 
Ein Bürger bat darum, in der Erbprinzenstraße ein Geschwindigkeits-
messgerät aufzustellen, da die Fahrzeuge häufig mit überhöhter Ge-
schwindigkeit fahren. 

Ein Bürger wies darauf hin, dass sein gestellter Antrag auf Befreiung 
noch nicht entschieden wurde. Bürgermeister Michael Baumann er-
klärte, dass das Landratsamt in der Angelegenheit einen Kompromiss 
vorgeschlagen hat, dem der Bürger nicht zugestimmt hatte. 

Eine Bürgerin bat darum, ebenfalls in der Mühlenstraße aufgrund 
überhöhter Geschwindigkeit ein Geschwindigkeitsmessgerät aufzu-
stellen. 

Eine Bürgerin bat bzgl. der Unterhaltung von Spielplätzen gemeinsam 
mit den Eltern einen Termin durchzuführen. Weiter erkundigte sich die 
Bürgerin nach dem Sachstand der möglichen Kinderbetreuung im ge-
planten Baugebiet Am Köpflewald. Bürgermeister Michael Baumann 
wies darauf hin, dass der Gemeinderat auch Projekte im Kinderbereich 
im Haushalt aufgenommen hat. Zur möglichen Kinderbetreuung im 
Bereich Am Köpflewald erklärte Bürgermeister Baumann, dass der 
Standort derzeit lediglich als Alternative für eine künftige Kinderbe-
treuung geprüft wird. Die Entscheidung hierüber ist noch offen. 
Eine Bürgerin bemängelte, dass auf der Homepage Gemeinderatspro-
tokolle nur bis Januar 2021 eingestellt sind. Weiter erkundigte sich die 
Bürgerin, weshalb das Gerüst am Matthissteg noch nicht abgebaut ist. 
Bürgermeister Baumann erklärte, dass der Auftrag bereits erteilt ist. 

Ein Bürger appellierte im Namen der Interessengemeinschaft „Am 
Köpflewald“ an den Gemeinderat und Bürgermeister Baumann, dass 
dort keine Bebauung mit 80 Wohneinheiten entsteht, sondern eine 
Bebauung mit Maß und Ziel erfolgt. Weiter bat der Bürger mit den An-
wohnern einen offenen und konstruktiven Dialog zu diesem Thema 
zu führen. 

TOP 11 Anfragen aus dem Gemeinderat 
Projekt Sternengarten 
Gemeinderätin Claudia Heyenga wies auf den Bau eines Mehrgene-
rationenhauses mit Pflegewohngemeinschaft und Tagespflege in der 
Gemeinde Oberried hin. Frau Heyenga bat darum, das Thema Ster-
nengarten mit Vorstellung des Modells von Oberried noch vor der 
Sommerpause auf die Tagesordnung zu nehmen. 

Bebauungsplan Am Köpflewald 
Gemeinderat Kurt Schmidt erkundigte sich nach dem Zeitplan des 
Projekts „Am Köpflewald“ und wann hierzu eine Bürgerbeteiligung 
erfolgt. Bürgermeister Michael Baumann erklärte, dass die Verwaltung 
den Auftrag hat, Informationen zu dem Projekt einzuholen. Sobald 
diese vorliegen, wird das Thema erneut im Gemeinderat behandelt. 

Badesee 
Gemeinderat Norbert Leibbrand bat darum, aufgrund der anstehen-
den Badesaison eine Firma mit der Entfernung der Algen im Badesee 
zu beauftragen. Bürgermeister Michael Baumann erklärte, dass der-
zeit ein solcher Auftrag vorbereitet wird. 

Bürgerbeteiligung 
Gemeinderat Klemens Hamann regte an, dass die Verwaltung ein For-
mat für eine Bürgerbeteiligung ausarbeiten und in einer der nächsten 
Gemeinderatssitzungen vorstellen soll. 
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Bald steht die  
Bürgermeisterwahl an.  
Hierfür ist natürlich auch, wie Landauf Land-
ab üblich, ein Gemeindewahlausschuss 
zu benennen. Dieser hat die Aufgabe der 
Wahlleitung und der Feststellung des Wahl-
ergebnisses. Hierfür gelten strenge formelle 
Voraussetzungen. 
Der Gemeindewahlausschuss waltet also sei-
nes formellen Amtes und hat keinerlei Mög-
lichkeiten der Einflussnahme auf die Wahl. 
Aus diesem Grund ist es auch kein Problem 
und Gang und gäbe, dass solche Gemein-
dewahlausschüsse von den Gemeinderäten 
besetzt werden. Schließlich wird es in man-
chen Gemeinden sogar als Ehre gesehen, im 
Gemeindewahlausschuss tätig zu sein. 

Dem ist natürlich in Weisweil nicht so. Wie 
könnte es anders sein. Auch hier hat der Ge-
meinderat über die Besetzung des Wahlaus-
schusses zu entscheiden. Dass dabei keine 
Einigung zustande kommt, wie es normaler-
weise üblich ist, ist bedauerlich, aber war für 
uns nicht überraschend. Man kann ja kaum 
noch von Rissen im Gemeinderat sprechen, 
sondern eher von Klüften zwischen den 
Fraktionen. 

Dass allerdings auch ein solches Thema wie 
die Besetzung eines Gemeindewahlaus-
schusses von den Gemeinderäten von Fokus 
Weisweil und Bürgerliste dazu missbraucht 
wird, Unruhe zu stiften, in dem anderen un-
gerechtfertigte Vorwürfe gemacht werden, 
ist zutiefst bedauerlich. Nachdem eine Ei-
nigung nicht zu Stande kam, ging es in der 
letzten Sitzung am 16.06.21 darum, aus den 
Wahlvorschlägen der einzelnen Fraktionen 
in Form der Mehrheitswahl einen der Vor-
schläge auszuwählen. Es ist schön, dass sich 
dafür auch Bürger der Gemeinde bereit er-
klärt haben. In dieser Gemeinderatssitzung 
wurde wieder einmal deutlich, wie die Den-
ke mancher Gemeinderäte funktioniert: 
Da werden willige Bürger gefragt, ob sie be-
reit wären, im Gemeindewahlausschuss tätig 
zu sein. 

Als die Fraktion Mir z´Wiswil dann einen 
Vorschlag zur Besetzung des Gemeinde-
wahlausschusses macht und dabei einen Teil 
des Vorschlags der Fraktion Fokus Weisweil 

 übernimmt, wird es plötzlich zum Thema ge-
macht, ob man denn nun auch diese Bürge-
rinnen und Bürger gefragt habe, ob sie den 
Gemeindewahlausschuss auch dann besetzen 
möchten, wenn es nicht der Wahlvorschlag 
von Focus Weisweil ist! Gleichzeitig beteuert 
man natürlich, dass man einen neutralen Ge-
meindewahlausschuss haben möchte, weist 
aber darauf hin, dass die Bürger natürlich nur 
gefragt wurden, um den Wahlvorschlag von 
Fokus Weisweil zu besetzen! 

Was für eine verkehrte Denke!  
Das ist ein Widerspruch in sich.  
Unter diesen Sternzeichen dann in öffentli-
cher Sitzung amtierenden Gemeinderäten 
auch noch vorzuwerfen, dass das alles ja ein 
Geschmäckle hätte und dass sie bei der Be-
setzung des Gemeindewahlausschusses be-
fangen wären, übertritt deutlich die Schwel-
le des zulässigen Umgangs. 

Hier werden Bürgerinnen und Bürger für 
dumm verkauft. 
Gemeinderat Kurt Schmidt hat mit den 
geäußerten Vorwürfen die Gemeinderä-
te Jörg Fink, Norbert Leibbrand und Jutta 
Zeisset persönlich angegriffen und derar-
tiges Verhalten unterstellt. Gleichzeitig hat 
er darauf hingewiesen, dass er dies bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde prüfen lassen wer-
de. Natürlich gehen wir davon aus, dass eine 
Bürgermeisterwahl wie viele andere Punkte, 
die in der Gemeinde zu behandeln sind, an-
gefochten wird. Gleichzeitig verwahren wir 
uns gegen solche haltlosen Unterstellungen 
und Vorwürfe ganz deutlich. 

Nichts destotrotz haben wir die Bürgerinnen 
und Bürger, die sich bereit erklärt haben, 
beim Gemeindewahlausschuss mitzuwir-
ken, auch selbst nochmal gefragt. Wir be-
danken uns für die positiven Rückmeldun-
gen und für die Klarstellung Einzelner, die 
bestätigt haben, dass sie natürlich nicht nur 
für einen Wahlvorschlag Fokus Weisweil/
Bürgerliste zur Verfügung stehen, sondern 
dass sie der Gemeinde als Ganzes für die Be-
setzung des Gemeindewahlausschusses zur 
Verfügung stehen. Nichts anderes haben wir 
erwartet. Deshalb an dieser Stelle noch mal 
ein herzliches Dankeschön. 

Es bleibt festzuhalten, dass wir dafür verant-
wortlich sind, dass wesentliche Schritte in 
unserem Ort zügig vorangehen und Weis-
weil für die Zukunft gewappnet sein wird. 
Mit Stimmungsmache, Halbwahrheiten und 
scheinbarer Transparenz, die in Wirklichkeit 
die Verwaltung lahmlegt und große Projek-
te verzögert, bringen wir unser Dorf nicht 
voran. Diese Stimmungsmache ist schädlich 
für unsere Dorfgemeinschaft. Diese Art von 
Gemeindepolitik ist nicht unser Anspruch 
an das Amt des Gemeinderates – wir wollen 
unser aller Heimat nach vorne bringen, ver-
träglich und gemeinsam. 

Jochen Raith, Jörg-Peter Fink, 
Michael Stroda (Mir z´Wiswil)
Norbert Leibbrand, Jutta Zeisset 
(Weisweil aktiv) 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 
das Gesetz zur Änderung der Gemein-
deordnung (GemO) u.a. vom 14. Oktober 
2015 räumt den Fraktionen im Gemein-
derat das Recht ein, ihre Auffassungen 
im Amtsblatt der Gemeinde darzulegen  
(§ 20 Abs. 3 GemO). Verantwortlich für den 
Inhalt der Beiträge der Fraktionen in die-
ser Rubrik sind die jeweiligen Fraktionen 
selbst. 
Eine Haftung für fälschliche Darstellun-
gen, fehlerhafte Informationen oder ähn-
liches wird seitens der redaktionell Verant-
wortlichen nicht übernommen. 

AUS  DEN   
GEMEINDERATSFRAKTIONEN

Herzliche Einla-
dung zu einem 
offenen Austausch 
am Rheinkiosk
am Sonntag, 27.06. ab 16:00 Uhr 

Zu besprechen gibt es sicher genug: die 
Zukunft des Sternengarten, das Baugebiet 
Köpflewald, unsere Haltung zum Thema Be-
freiungen bei Bauanträgen, unser Vorschlag 
zur Bildung des Gemeindewahlausschusses 
… 

 Zur Zukunft des Sternengarten

In der Gemeinderatssitzung im Mai hat der 
Investor primus concept seine Pläne zum 
Bau eines großen Pflegeheimes im Sternen-
garten präsentiert.

Gibt es Alternativen zu diesem Angebot?

Auch wir sind schon seit Längerem auf der 
Suche nach Entwicklungsmöglichkeiten für 
den Sternengarten, die zu Weisweil pas-
sen. Immer mehr Gemeinden verstehen die 
Betreuung der älteren Generation als ge-
meinschaftliche, kommunale Aufgabe. Die 
Häuser Schwanenhof und Adlergarten in 
Eichstetten oder die Pfarrscheune Schutter-
tal sind Beispiele für diesen Ansatz. Beson-
ders angesprochen hat uns das Mehrgene-
rationenprojekt Ursulinenhof in Oberried.

Egal, was am Sternengarten gebaut wird: Es 
wird das Ortsbild und das Leben in Weisweil 
auf Jahrzehnte prägen. Bei einer so großen 
Entscheidung ist es immer gut, zwischen Al-
ternativen wählen zu können. Nichts sollten 
wir dabei von vorneherein ablehnen und je-
dem Vorschlag offen begegnen. 

Das Mehrgenerationenprojekt Ursuli-
nenhof in Oberried 

Oberried ist eine Gemeinde, die mit Weisweil 
gut vergleichbar ist: sie ist ländlich geprägt, 
hat ca. 2800 Einwohner und gehört eher zu 
den finanzschwachen Kommunen.
Diese Gemeinde hat Geld aufgenommen 
und selbst Räumlichkeiten gebaut für eine 
kleine Pflege-Wohngemeinschaft und für 
eine Tagespflege. Betrieben wird das Gan-
ze von der örtlichen Bürgergenossenschaft 
(Stichwort „stambulante Pflege“).

In den beiden Gebäuden befinden sich zu-
sätzlich Sozialwohnungen, die durch Bürge-
rinnen und Bürger finanziert wurden (Stich-
wort „Wohnbau-Genossenschaft“). 

Wir haben Kontakt mit den Initiatoren in 
Oberried aufgenommen und kompetente 
und begeisterte Ansprechpartner gefunden. 
Sie haben berichtet, dass das Projekt der Ge-
meinde von zinslosen Darlehen, zahlreichen 
Zuschüssen und Förderprogrammen profi-
tiert hat und einen sehr positiven Effekt auf 
die Dorfgemeinschaft hat.

In der letzten Ratssitzung hatten wir Bür-
germeister Baumann gebeten, noch vor 



     FREITAG, 25. JUNI 2021  | 7Mitteilungsblatt der Gemeinde WEISWEIL

Mitteilungen 
des Landratsamtes
Emmendingen

Infoveranstaltungen des  
KOGL Emmendingen 
–  es geht wieder los! 
Nach langer Corona-bedingter Pause bie-
tet der Kreisverband Obstbau, Garten und 
Landschaft Emmendingen e.V. (KOGL) ab 
Juli wieder Infoveranstaltungen an - in leicht 
verändertem Format. Es werden nun par-
allel zwei Themen von je etwa 45 Minuten 
angeboten, die Themen werden wiederholt, 
sodass Interessierte die Möglichkeit haben, 
sich beide Themen anzuhören. 

Die Juli-Themen sind
•	 „Spaliererziehung und Obstanbau im 

Topf: Nutzung von kleinen Flächen und 
Balkonen“

•	 „Pflanzenschutz - Erkennen und Behan-
deln von Krankheiten und Schädlingen“. 
Obstbau-Fachberater Werner Dutzi vom 
Landratsamt Emmendingen wird Schad-
bilder und Schädlinge zeigen und über 
Möglichkeiten zur Vorbeugung und Be-
handlung sprechen. Teilnehmer sollten 
Zweige und Früchte mitbringen, die von 
Pflanzenkrankheiten oder Schädlingen 
befallen und geschädigt sind.

Interessierte sind herzlich eingeladen, am 
Freitag, den 2. Juli von 17.00 bis 19.00 Uhr 
in unseren Lehrgarten an der Alten Straße 
in Kenzingen zu kommen und sich zu infor-
mieren. 
Die Veranstaltung ist weiterhin kostenlos, 
eine Spende zum Erhalt des Lehrgartens ist 
willkommen. Nähere Informationen über 
den KOGL sowie die Anfahrt zum Lehrgar-
ten finden Sie unter kogl-emmendingen.de . 

Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der 
geltenden Hygienevorschriften (AHA-Re-
geln) durchgeführt. 

Kreisverband Obstbau, Garten und 
Landschaft Emmendingen e.V.
(KOGL Emmendingen) 

den Sommerferien das Thema Sternengar-
ten auf die Tagesordnung der öffentlichen 
Sitzung zu setzen, damit das Oberrieder 
Modell genauer vorgestellt werden kann. 
Der ehemalige Bürgermeister von Oberried, 
Herr Winterhalter, einer der Initiatoren, ist 
außerdem gerne bereit, Interessierte aus 
Weisweil im Ursulinenhof herumzuführen, 
seine Erfahrungen mit uns zu teilen und Fra-
gen zu beantworten.

Auf dieser Grundlage kann dann öffentlich 
diskutiert werden, worin die Chancen, Risi-
ken und Stolpersteine der Möglichkeiten lie-
gen, die wir haben, und was für Weisweil am 
besten passt und auch umsetzbar ist.

Claudia Heyenga, Anna Huber, Rosemarie 
Schmidt - Fokus Weisweil
Kurt Schmidt - Bürgerliste
Klemens Hamann - Liste Weisweil Aktiv

Landkreis Emmendingen führt 
neues Informationssystem ein 
Der Landkreis Emmendingen führt ein neu-
es Informationssystem ein, mit dem alle 
Tagesordnungspunkte zu den öffentlichen 
Sitzungen mit den dazugehörigen Vorla-
gen abrufbar sind. Auch Anlagen wie zum 
Beispiel Pläne, Karten oder auch Schreiben 
können eingesehen werden. Das neue Bür-
gerinfoportal enthält einen Kalender mit 
allen Sitzungsterminen. Auch alle Mitglieder 
des Kreistags sind mit ihren Kontaktdaten 
und der Faktionszugehörigkeit veröffent-
licht. Die Bürgerinnen und Bürger können 
ersehen, welche Frauen und Männer in den 
vier Kreistagsausschüssen (Ausschuss für 
Umwelt und Technik, Sozial- und Kranken-
hausausschuss, Verwaltungsausschuss, Ju-
gendhilfeausschuss) vertreten sind. Das Bür-
gerinfoportal ist auf der Seite des Kreistags 
unter www.landkreis-emmendingen.de > 
Landkreis und Politik > Kreistag eingestellt 
und wird am Montag, 21. Juni 2021 freige-
schaltet. 

Müllabfuhr erfolgt im Sommer 
wöchentlich 15. Juni 2021 
In den Sommermonaten Juli und August 
werden die grauen Tonnen aus hygieni-
schen Gründen wieder wöchentlich geleert, 
um bei warmer Witterung Probleme zu ver-
meiden. Die Tonnen werden am gewohnten 
Wochentag abgeholt, die Termine stehen 
im Abfallkalender. Wichtig: Die Tonnen 
müssen am Abholtag bereits um 6:00 Uhr 
am Straßenrand stehen. Wegen der Um-
stellung auf die wöchentliche Leerung, der 
Witterung sowie der Urlaubszeit gibt es im 
Sommer geänderte Tourenpläne, so dass 
die Abholung auch früher oder später als 
gewohnt erfolgen kann. Reklamationen bei 
nicht abgeholten Tonnen sollten möglichst 
schon am Folgetag bei der Abfallwirtschaft 
des Landratsamtes Emmendingen per Te-
lefon 07641 451 9700 oder E-Mail abfall@
landkreis-emmendingen.de eingehen. Kei-
ne Änderung gibt es bei den Gelben Säcken, 
die ganzjährig alle zwei Wochen abgeholt 
werden. Auch bei den Papiertonnen bleibt 
es auch im Sommer beim vierwöchigen Lee-
rungsrhythmus. 

 

Broschüre Eherecht und  
Eheverträge jetzt auch in  
einfacher Sprache  
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragten 
Baden-Württemberg (LAG) hat 2020 die 
Broschüre „Was Sie über Eherecht und 
Eheverträge wissen sollten“ herausge-
geben. Jetzt liegen diese Informationen 
auch in einfacher Sprache vor.  
In der Broschüre werden wichtige Sachver-
halte und Begriffe erklärt: In welchen Fällen 
sollte ein Ehevertrag geschlossen werden? 
Wann macht eine Gütertrennung Sinn? Wel-
ches Recht gilt bei internationalen Ehen? Wie 
sieht die rechtliche Situation bei einer Tren-
nung aus? 

Bereits 2018 erschien eine aktualisierte Auf-
lage mit den wichtigsten Informationen zum 
Thema Eherecht. Nun wurde eine neue 40 
Seiten starke Broschüre in einfacher Spra-
che erstellt. Sie hat ein größeres Schriftbild 
und das Format sowie die Illustrationen un-
terstreichen die Verständlichkeit. Zudem 
erläutert ein Glossar wichtige Begriffe von A 
wie Altersversorgung bis Z wie Zugewinnge-
meinschaft. Die Broschüren zum Thema Ehe-
recht stehen auf der Seite des Landratsamtes 
zum Download unter folgendem Link zur 
Verfügung: www.landkreis-emmendingen.
de/gleichstellung. Sie liegen zudem im Land-
ratsamt sowie in den Gemeindeverwaltun-
gen aus. Unterstützt wurde die Erstellung der 
Broschüre in einfacher Sprache vom Ministe-
rium für Soziales und Integration aus Mitteln 
des Landes Baden-Württemberg. 

Online-Vortrag: Beckenboden 
und Blasenfunktion
In einem Online-Vortrag informiert Herr Dr. 
med. Roland Rein, Chefarzt der Abteilung 
Gynäkologie und Geburtshilfe am Kreis-
krankenhaus Emmendingen, am Dienstag, 
29. Juni 2021 um 19.30 Uhr über die The-
men Beckenboden und Blasenfunktion. Der 
fachkundige Vortrag klärt über anatomische 
Grundlagen, Symptome, Diagnostik und die 
modernen Behandlungsmethoden auf. Bei 
Interesse kann man sich unter gyn-geb@
krankenhaus-emmendingen.de anmelden. 
Alle weiteren Informationen werden nach 
der Anmeldung zugesendet. 

Technologiezentrum stellt 
Versuche auf ökologischen 
Versuchsfeldern vor
Ab Freitag, 18. Juni, stellt das Landwirt-
schaftliche Technologiezentrum Augus-
tenberg (LTZ) seine Versuche auf dem öko-
logischen Versuchsfeld in Forchheim am 
Kaiserstuhl in Form eines Infoparcours vor. 
Interessierte können dort bis zur Ernte unter 
anderem verschiedene Landessortenversu-
che besichtigen, beispielsweise zu Winter-
weizen, Sommerackerbohne und Futtererb-
se. Info-Tafeln und ein digitaler Audioguide 
für Smartphones, den man sich vorab her-
unterladen kann, liefern die Erklärungen zu 
den Versuchen. 
Das Betreten der Versuchsparzellen und das 
Anfassen von Ausstellungsgegenständen 
ist nicht gestattet, bei der Begehung ist auf 
einen Mindestabstand von 1,50 Meter ge-
genüber anderen Personen zu achten. Eine 
weitere Möglichkeit, das Versuchsfeld zu 
besichtigen, bietet das Internet. Unter www.
koel-bw.de und www.ltz-augiustenberg.de 
kann man es digital begehen und sich mit 
Informationen zu den einzelnen Versuchen 
versorgen. 

Anfahrtsbeschreibung: Von der A5 Abfahrt 
Riegel Richtung Forchheim abbiegen, durch 
Forchheim durch in Richtung Wyhl/Weis-
weil. 1,5 Kilometer nach dem Ortsausgang 
befindet sich das Feld auf der linken Seite. 
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EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEINDE

Weisweil mit Rheinhausen

Die Bürozeiten im  
Evangelischen Pfarramt  
Pfarramtssekretärin: Rosemarie Schmidt 
Dienstag 16:00-18:00 Uhr 
Donnerstag  09:00-11:00 Uhr   
Tel.: 07646 / 216  Fax: 07646 / 218566 
E-Mail: info@kirche-weisweil.de 

Das Pfarramt bleibt bis auf weiteres 
für den Besucherverkehr geschlossen. 
Bitte wenden Sie sich zu den Bürozei-
ten von Frau Schmidt mit Ihrem Anlie-
gen per Telefon oder E-Mail an uns. 

Pfarrer Keno Heyenga  
erreichen Sie im Pfarramt in Weisweil 
Tel. 07646-216 (Termine nach Absprache) 
E-Mail: keno.heyenga@kirche-weisweil.de 

www.kirche-weisweil.de 
www.facebook.com/kircheweisweil 

B 3 bei Kenzingen wird seit 
dem 21.Juni saniert
Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) 
saniert die B 3 bei Kenzingen zwischen 
Hecklingen und Herbolzheim (Kreis Em-
mendingen) auf einer Länge von 4,2 Kilo-
metern, wodurch es abschnittsweise bis 
Anfang August zu Sperrungen kommen 
wird. Die Arbeiten beginnen am Montag, 
21. Juni, zwischen Herbolzheim und Ken-
zingen. 

Die Sanierung wird in mehrere Bauab-
schnitte unterteilt, um die Verkehrsbe-
hinderungen möglichst zu minimieren. 
Das RP weist darauf hin, dass die Termi-
nierung der einzelnen Bauabschnitte mit 
dem ÖPNV abgestimmt ist. Die Schul-
zentren und das Kreisimpfzentrum seien 
immer erreichbar. Personen, die einen 
Impftermin im Kreisimpfzentrum in Ken-
zingen haben, sollen bei Ihrer Anreise 
wegen der Bauarbeiten jedoch mögliche 
zeitliche Verzögerungen einkalkulieren.  

Der Verkehr wird während der Bauarbei-
ten weiträumig umgeleitet. Anfang bis 
Mitte Juli sei es jedoch unausweichlich, 
den Verkehr durch die Kenzinger Stadt-
mitte zu führen. Das RP empfiehlt, auf die 
A 5 zwischen den Anschlussstellen Riegel 
und Herbolzheim auszuweichen. 

SCHULEN  UND  KINDER SONSTIGES

Volkshochschule  
Nördlicher Breisgau

Angebote der VHS  
Nördlicher Breisgau: 
Kochkurs für Singles  (37140) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
Küchenstudio/OG, Mi., 30.06.21, 18-22 Uhr 

Einstieg in die Porträtfotografie (55060) 
Emmendingen, VHS-Schulungszentrum, 
Schwarzwaldstr. 3, Raum 1 (im Innenhof), 
Mi., 30.06.21, 18-21 Uhr 

Besser fotografieren! Tipps vom Profi  
(55040) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
Raum 205/VHS-OG, 4x donnerstags, 
18-20 Uhr, Beginn: 01.07.21 

ELSTER - „Ich mache meine Einkommen-
steuererklärung online“  (54080) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
Raum 205/VHS-OG, Fr., 02.07.21, 18-20:30 Uhr 

Meisterliches Backhandwerk   
- Laugengebäck und Seelen (37021) 
Herbolzheim, Emil-Dörle-Realschule, Moltke-
str. 66, Küche, Sa., 03.07.21, 9-15 Uhr 

Vorsorgevollmacht und Patientenverfü-
gung  - Vorsorge zur Vermeidung der Be-
treuung (12029) 
Herbolzheim, Torhaus, Hauptstr. 60, Vortrags-
raum, Mi., 07.07.21, 19-21 Uhr 

Meisterliches Backhandwerk  
– mehr Zeit für gutes Brot  (37011) 
Herbolzheim, Emil-Dörle-Realschule, Moltke-
str. 66, Küche, Fr., 09.07.21,18-20 Uhr und Sa., 
10.07.21, 9:30-13:30 Uhr 

Schnitt und Gartenpflege im Sommer  –  
Praxiskurs (11424) 
Herbolzheim-Bleichheim, Herrenmühle, 
Schlossplatz 2, Garten von Herrn Haas, Mi., 
21.07.21, 17-20 Uhr 

Nudeln selbstgemacht  (37109) 
Herbolzheim, Emil-Dörle-Realschule, Moltke-
str. 66, Küche, Mi., 21.07.21, 19-22 Uhr 

Anmeldung mit Angabe der jeweiligen Kurs-
nummer bei der Geschäftsstelle der VHS 
Nördlicher Breisgau, 79312 Emmendingen, 
Am Gaswerk 3, telefonisch: (07641) 9225-0, 
E-Mail: info@vhs-em.de,
Internet www.vhs-em.de. 

Sonntag, 27. Juni 
10 Uhr Gottesdienst auf dem Kirchhof  
An diesem Sonntag feiern wir einen Gottes-
dienst auf dem Kirchhof mit Pfarrer Keno 
Heyenga. Bitte beachten Sie unsere Schutz- 
und Hygienemaßnahmen: Tragen Sie einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz und 
halten Sie einen Abstand von 1,5 Metern zu 
allen Personen ein, mit denen Sie nicht in ei-
nem Haushalt leben.

Für die Gottesdienstteilnahme ist eine mit 
Ihrer Anschrift und Unterschrift versehene 
Teilnahmeerklärung nötig. Diese Erklärung 
können Sie vorab auf unserer Webseite he-
runterladen: 
www.kirche-weisweil.de/teilnahmeerklae-
rung (Sie können auch beim Einlass eine Er-
klärung ausfüllen.) 

Bitte beachten Sie: Sollte es regnen oder die 
Wetterlage unsicher sein, verlegen wir den 
Gottesdienst in die Kirche. 

Hausgottesdienst 
An diesem Sonntag stellen wir Ihnen außer-
dem wieder einen Hausgottesdienst zur 
Verfügung – ab Freitagvormittag erhalten 
Sie ein Exemplar bei der Bäckerei Speck und 
der Metzgerei Ehret in Weisweil und bei der 
Metzgerei Kaiser in Rheinhausen. 

Der Hausgottesdienst ist auch auf unserer 
Webseite www.kirche-weisweil.de abrufbar. 
  

Mittwoch, 30. Juni 
16:30 Uhr Konfi-Unterricht im Gemeinde-
haus 

Donnerstag, 01. Juli 
09:15 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus 
Bitte beachten: Für alle volljährigen Teilneh-
mer*innen besteht eine Nachweispflicht 
über einen aktuellen Negativ-Test, eine 
zweifache Impfung oder Genesung. 

GEMEINSAM gegen Corona
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Konfirmation am 20. Juni 2021 
Nachdem unsere Konfirmandinnen und 
Konfirmanden des Jahrgangs 2019/2020 
wegen der Corona-Pandemie nun fast 
zwei Jahre auf Ihre Konfirmation warten 
mussten, konnten wir am vergangenen 
Sonntag einen festlichen Konfirmations-
gottesdienst auf dem Kirchhof feiern. 
Wir wünschen unseren Konfirmierten für 
Ihren weiteren Lebens- und Glaubensweg 
alles Gute aus Gottes Segen. 
  
Ein herzliches DANKESCHÖN gilt allen, die 
unsere Konfis begleitet und den Konfir-
mationsgottesdienst mitgestaltet haben. 
Wir danken:
•	 allen Konfi-Eltern, die sich aktiv betei-

ligt und dazu beigetragen haben, dass 
unsere achtzehn Konfirmandinnen und 
Konfirmanden eine gute Zeit erleben 
konnten;

•	 Frieder Heidt für die Begleitung dieses 
Konfi-Jahrgangs sowie unseren Kon-
fi-Teamern Björn Lagodny, Luis Nicola, 
Dennis Reif, Jonah Rietsch, Luca Schwei-
zer und Jule Sommer für ihre Mithilfe bei 

den Konfi-Tagen und Konfi-Freizeit;
•	 Julia Käfer aus Herbolzheim und Simon 

Ehrler für die wunderbare Musik beim 
Konfirmationsgottesdienst;

•	 Wolfgang Gröschel für die Film- und 
Videoschnittarbeiten beim Konfi-Ab-
schlussgottesdienst und bei der Konfir-
mation;

•	 Eva Burger für das Fotografieren beim 
Konfirmationsgottesdienst;

•	 Claudia Kolz für das Basteln der Ge-
schenkschachteln,

•	 dem gesamten Kirchengemeinderat 
und unserer Kirchendienerin Angelika 
Haag für die große organisatorische Hil-
fe bei der Ausrichtung der Konfirmation;

•	 dem DRK Weisweil für das Testangebot 
am Samstagnachmittag;

•	 Christoph, Ruben und Pio Schneider für 
die Auf- und Abbauhilfe;

•	 Rosemarie Schmidt für die Erstellung 
der Konfirmationsurkunden;

•	 allen, die sich in irgendeiner Weise ein-
gebracht haben.

  
VIELEN DANK! 

Kirche und Corona: 
Gottesdienste und Gemeindeleben 
Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen 
wirken sich positiv auf unser Gemeinde- 
und Gottesdienstleben aus. 

Gottesdienste 
Ab sofort werden wir wieder regelmäßig 
Gottesdienste in der Kirche bzw. auf dem 
Kirchhof feiern. Die Schutz- und Hygie-
nemaßnahmen gelten jedoch weiterhin 
(Abstandsgebot, Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes, Ausfüllen einer Teilnahmeer-
klärung etc.). 

Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, 
dass wir in den Sommermonaten bei gutem 
Wetter die Sonntagsgottesdienste auf dem 
Kirchhof feiern.
 
Gemeindeleben: Gruppen und Kreise 
Ab sofort können sich die Gruppen und 

Bitte beachten Sie, dass Pfarrer Keno Heyen-
ga nur dann Besuche machen kann, wenn 
er und seine Familienangehörigen keine 
Krankheits- oder Erkältungssymptome ha-
ben. 

Kindergottesdienst: 
Bald geht es wieder los! 
Hallo liebe Kigokinder! 
Auch bei uns geht es demnächst weiter. Wir 
treffen uns am Sonntag, 4. Juli, um 11.00 
Uhr im Gemeindehaus. Lasst Euch überra-
schen! Wir freuen uns auf Euch!

Bis dahin könnt Ihr Kinder jeden Sonntag 
über die Webseite www.kirchemitkin-
dern-digital.de einen Online-Kindergottes-
dienst feiern
 
Viele	liebe	Grüße	und	bis	zum	04.	Juli
Euer	Kigo-Team 
  
Tauftermine im Sommer 2021 
Aufgrund der rückläufigen Inzidenzzahlen 
im Landkreis Emmendingen können wir Ih-
nen und Euch ab sofort wieder Tauftermine 
anbieten.

Neben Taufen im Sonntagsgottesdienst sind 
auch individuelle Terminabsprachen für 
Tauffeiern im Familien- und Freundeskreis 
möglich. 

An folgenden Sonntagen können wir im 
Sonntagsgottesdienst Taufen feiern:
•	 Sonntag, den 11. Juli, 10 Uhr
•	 Sonntag, den 22. August, 10 Uhr
 Die Gottesdienste finden bei gutem Wetter 
auf dem Kirchhof statt, bei schlechten Wet-
terverhältnissen in der Kirche.

Gerne können Sie sich wegen eines Termins 
bei Pfarrer Keno Heyenga melden 
(Telefon 07646 / 216 oder 
keno.heyenga@kirche-weisweil.de).

Für den Herbst werden wir weitere Taufter-
mine anbieten. 

Offene Kirche am Wochenende 
Jedes Wochenende ist unsere Kirche für Sie 
geöffnet: freitags von 15 bis 19 Uhr, 
samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr.

Sie können unter Wahrung der Abstandsre-
geln und weiterer Schutzmaßnahmen, die 
Ihnen auf Hinweisschildern erklärt werden, 
unsere Kirche für Stille, Gebet und Ihre per-
sönliche Andacht nutzen.
Jetzt, in der Sommerzeit, öffnen wir die Kir-
che wieder bis 19 Uhr. 
  
Mit dem Wochenspruch für den vierten 
Sonntag nach Trinitatis wünsche ich Ihnen 
und Euch – auch im Namen des Kirchenge-
meinderats – ein schönes Wochenende! 

»Einer trage des anderen Last, so werdet ihr 
das Gesetz Christi erfüllen.« 
(Galater 6,2) 

Herzliche Grüße 
Ihr / Euer 
Pfarrer	Keno	Heyenga 

Foto:	Anna	Huber	Fotografie 

Kreise unserer Gemeinde wieder treffen 
– jedoch unter strengen Schutz- und Hygi-
enemaßnahmen. Hierfür hat der Kirchenge-
meinderat ein Schutzkonzept auf den Weg 
gebracht, das die jeweils Verantwortlichen 
umsetzen müssen. 
Eine Teilnahme an Gemeindeveranstaltun-
gen ist für Erwachsene nur möglich, wenn 
sie einen aktuellen negativen Corona-Test 
vorweisen können, zweifach geimpft oder 
genesen sind. Die Gruppen unserer Gemein-
de entscheiden freilich selber, wann sie wie-
der zu Treffen zusammenkommen wollen. 

Hausbesuche 
Hausbesuche sind unter Beachtung der 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen wieder 
möglich. Bald wird sich der Besuchsdienst 
treffen, um über einen Neustart nachzuden-
ken. Bis dahin besucht Pfarrer Keno Heyen-
ga wieder alle Jubilarinnen und Jubilare, ab 
dem 80. Geburtstag. 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
In diesen Tagen haben wir die Sommerson-
nenwende (21.06.) begangen. Mittlerweile 
hat die Sonne schon wieder ihren Höchst-
stand überschritten und die Tage werden 
wieder langsam kürzer. Die frühe Kirche hat 
in der Christianisierung der heidnischen 
Feste auf die Zeit der Sommersonnenwende 
das Fest von Johannes dem Täufer als dem 
Vorläufer Jesu gelegt. Seine Worte „Er muss 
wachsen, ich aber muss kleiner werden“ 
(Joh 3,30) – wurden kosmologisch gedeutet. 
Die Tage werden jetzt wieder „kleiner“ bis 
zur Wintersonnenwende (21.12.), in deren 
Umfeld dann Weihnachten gefeiert wird, 
das an die Stelle des Festes für den Unbe-
siegbaren Sonnengott der Römer trat. Nicht 
mehr der Sonnengott, sondern der Christus 
lässt das Licht aus dem Dunkel aufscheinen. 
Die Aussage des Johannes empfinde ich im-
mer auch als eine persönliche Anfrage: Wo 
muss ich selbst „kleiner“ werden, damit Gott 
selbst mehr und mehr Raum greifen kann? 
Anders formuliert: Wie entwickle ich mich 
vom ICH mehr hin auf das DU? Spannende 
Fragen – für einem selbst oder auch das 
gemeinsame Gespräch an einem schönen 
Sommerabend. Vielleicht wollen Sie diesen 
Fragen auch einmal nachgehen. 
Gottes Segen für Sie alle. 
Dekan Dr. Stefan Meisert 
  
Gottesdienstordnung 
Alle Gottesdienste finden weiterhin unter 
Einhaltung der geltenden Corona- bzw. 
Hygieneregeln statt. In den Gottesdiensten 
sind medizinische Masken (FFP2 oder KN95 
oder OP-Masken) zu tragen. Mit Maske darf 
in der Feier wieder mitgesungen werden. 
Wir bitten um Beachtung. 
Zudem raten wir allen Mitfeiernden, zur ei-
genen und zur Sicherheit der anderen die 
regelmäßigen Angebote zur kostenlosen 
Schnelltestung wahrzunehmen. 
Die aufgezeigten Regeln gelten auch bei un-
seren Freiluftgottesdiensten 
Bitte halten Sie sich auch nach den Gottes-
diensten nicht zu lange vor den Kirchen auf 
bzw. achten Sie auch dort den notwendigen 
Abstand. 
  
Samstag, 26.6.  
9:00 Uhr, 11:00 und 15:00 Uhr in St. Alexius: 
Feier der Erstkommunion – die Gottesdiens-
te sind den Erstkommunionfamilien vorbe-
halten 

Sonntag, 27.6.  
13. Sonntag im Jahreskreis 
9:00 Uhr und 11:00 Uhr in St. Alexius: Feier 
der Erstkommunion – die Gottesdienste sind 
den Erstkommunionfamilien vorbehalten 
18:30 Uhr  St. Achatius (Nh) Vesper 

Mittwoch, 30.6.  
18:30 Uhr  St. Alexius (He) Eucharistie-

feier 

KATHOLISCHE  KIRCHENGEMEINDE

Seelsorgeeinheit Herbolzheim-Rheinhausen

Donnerstag, 1.7.  
9:00 Uhr  St. Achatius (Nh)
  Eucharistiefeier 
   Hl. Messe zur göttlichen 

Barmherzigkeit 
18:30 Uhr  St. Ulrich (Oh) Abendlob 
18:30 Uhr St. Mauritius (Wa) 
  Eucharistiefeier 

Samstag, 3.7. Hl. Thomas 
Kollekte für den Heiligen Vater (Peterspfen-
nig) 
18:30 Uhr St. Hilarius (Bl)
  Eucharistiefeier
  (Vikar P. Vigil Anto) 
20:00 Uhr Pfarrgarten (OH)
   Beflügelt – Abendkonzert 

im Pfarrgarten bitte Sitzge-
legenheit selbst mitbringen; 
Eintritt frei  

Sonntag, 4.7. 14. Sonntag im Jahreskreis 
- Kollekte für den Heiligen Vater (Peterspfen-
nig) 
9:30 Uhr  Pfarrgarten (Oh) bei guter 

Witterung: Festgottesdienst 
zum Patrozinium (sonst 
 in St. Ulrich) - wird online 
übertragen - bitte Sitzgele-
genheit selbst mitbringen 
(Pfr. Dr. Meisert) 

10:00 Uhr  St. Alexius (He) Konfirmati-
onsfeier der ev. Gemeinde 

12:00 Uhr  St. Achatius (Nh) Tauffeier 
von Salomon Cosmo Wolf-
gang Maurer 

16:30 Uhr  Park von Maria Sand (He) 
Stationengottesdienst in der 
Firmvorbereitung 

Montag, 5.7.  
18:30 Uhr  Ulrichskapelle (Oh) Wortgot-

tesdienst zum Ulrichsfest 

NEUIGKEITEN AUS DER 
KIRCHENGEMEINDE 
  
Allgemeine Veranstaltungen, etc... 
... die in präsentischer Weise stattfinden 
sollen, werden sukzessive wieder aufge-
nommen – teilweise aber erst nach der 
Sommerpause. Digitale Zusammenkünfte, 
Treffen oder Veranstaltungen ergänzen das 
Angebot. 
  
Katholische öffentliche Büchereien 
Herbolzheim und Rheinhausen 
sind ab sofort wieder geöffnet: 
Herbolzheim:  mittwochs von 17:00 Uhr bis 
18:30 Uhr   
Rheinhausen:  montags und donnerstags 
jeweils von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr 
In den Schulferien geschlossen. 
  
Erstkommunionen in der 
Kirchengemeinde  
Am 26.06. und 27.06. feiern nun 36 Kinder 

aus Herbolzheim und dem Bleichtal in fünf 
Gottesdiensten das Fest ihrer Erstkommu-
nion. Wir freuen uns mit den Kindern und 
ihren Familien, dass das Fest nach einer 
längeren Vorbereitungszeit nun möglich ist 
und wünschen allen von Herzen einen wun-
derschönen Erstkommuniontag. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Got-
tesdienste den Kindern und ihren Familien 
vorbehalten sind. Teilweise werden die Fei-
ern auch über unseren YouTube-Kanal über-
tragen. 
Die sonstigen Sonntagsgottesdienste müs-
sen leider entfallen. 
  
NEUIGKEITEN AUS ST. ULRICH UND 
ST. ACHATIUS 
Patrozinium St. Ulrich am 03.-05.07. 
Am ersten Juli-Wochenende begehen wir 
das Ulrichsfest. Am SA, 03.07. wird es abends 
um 20.00 Uhr bei schöner Witterung im 
Pfarrgarten ein Konzert unter dem Leitwort 
„beflügelt“ mit Andreas Vetter (Saxophon) 
und Martina Petzold (E-Piano) und weite-
ren Musikern geben. Am SO, 04.07. ist um 
09.30 der Festgottesdienst im Pfarrgarten, 
der online übertragen wird. Am MO, 05.07. 
ist dann um 18.30 ein Wortgottesdienst an 
der Ulrichskapelle. Bitte bringen Sie zu allen 
Veranstaltungen ihre eigene Sitzgelegen-
heit mit. 
  
Beflügelt – Konzert im Pfarrgarten am 
03.07. um 20.00 Uhr 
Unter dem Leitthema „Beflügelt“ geben Julia 
Kurig, Jakob Meier, Andreas Vetter und Mar-
tina Petzold ein Konzert im Pfarrgarten (bei 
schlechter Witterung in St. Ulrich). 
Bitte bringen Sie eine eigene Sitzgelegen-
heit mit. Der Eintritt ist frei. 
Lassen Sie sich an einem hoffentlich schö-
nen Sommerabend „beflügeln“. 
  
Feschtmändig- eine schöne Tradition 
auch Zuhause  
Am Feschtmändig werden wir einen Wort-
gottesdienst an der St. Ulrichskapelle feiern. 
Im Anschluss daran bietet das Gemeinde-
team in Kooperation mit den Ministranten 
einen Bringdienst mit Würsten frisch vom 
Grill (3€), Brezeln (1€), Apfelschorlen (1,50€) 
und Bier (1,80€) an. Feiern Sie mit uns auf Ab-
stand und bestellen sie per Formular (liegt in 
den Kirchen aus und soll in den Briefkasten 
des Gemeindeteams eingeworfen werden), 
per Hotline (Tel. 93 15 61) oder per E-Mail 
(feschtmaendig@web.de). 
Der Erlös der Aktion soll den Ministranten zu 
Gute kommen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und hof-
fen, dass wir im nächsten Jahr wieder wie 
gewohnt feiern können! 
  
Erreichbarkeit von Büros und 
Hauptamtlichen 
Die Pfarrbüros sind bis auf weiteres nur am 
Dienstag und Mittwochvormittag für die 
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Öffentlichkeit zugänglich. Wir sind aber wei-
terhin telefonisch und per Mail erreichbar. 
Den Besuch in den Büros bitten wir auf drin-
gende Angelegenheiten zu beschränken 
und wenn möglich, vorher einen Termin zu 
vereinbaren. 
Die Hauptamtlichen arbeiten vorwiegend 
im Home Office. Sie erreichen diese unter 
folgenden Nummern auf dem dienstlichen 
Handy: 
GRfin Maria Chris 0163 6138842 
GRfin Elisabeth Rothenberger   0157 78112834 
GRfin Andrea Witzenleiter 0157 76788754 
JRfin Katharina Schwier 0163 6146138 
Pater Vigil Anto 0157 76789399 
Dekan Dr. Stefan Meisert 0157 78117258 
  
 

VEREINSNACHRICHTEN SONSTIGES

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
Die Helfer des DRK-Ortsvereines sind am 
26.06.2021 wieder unterwegs um Ihr Altpa-
pier + Altkleider einzusammeln. 
Die Altpapiersammlung hat beim DRK-Orts-
verein schon lange Tradition, schont die 
Umwelt und Rohstoffe stellen für uns einen 
wichtigen Beitrag zur Finanzierung unserer 
Vereinsarbeit dar. 

Es ist so einfach: 
•	 Zeitungen und Zeitschriften sammeln 

und mit einer Schnur bündeln, max. 5 kg
•	 Kartonagen und Umweltverpackungen 

weiterhin in der blauen Tonne entsorgen
•	 Papierpakete + Altkleider am Sammeltag 

ab 08:00 Uhr bereitstellen

Sind Sie auch dabei? 

Ihr DRK Ortsverein 

  
 

FC Weisweil

Tombola - Aktion 2021 
Auch in diesem Jahr wird der FCW wieder 
mit tollen Preise die Tombola durchführen. 
1. Preis: € 1250.- 
2. Preis:  €  500.- Gutschein vom Fahrradfach-

händler 
3. Preis: Gutschein vom Europapark 
...und viele weitere Sachpreise! 
Macht mit und unterstützt uns! 

Die Ziehung ist am 17.07.21 um 18 Uhr! 
Lose können bei der Vorstandschaft, den 
Jugendtrainern und den Spieler/Innen der 
Damen- und Herrenmannschaft erworben 
werden. 
  
  

Der FC Weisweil bleibt am Ball 
- Spielerversteigerung 
Heute stellen wir euch unser 3. Team vor. 
Zur Versteigerung stehen Jörg Stöcklin und 
Lukas Lösslin. Braucht es bei diesen beiden 
überhaupt eine Beschreibung? Naja.. wir 
machen es einfach trotzdem. 
Jörg Stöcklin, Spitzname Stö (Nicht klei Hup-

fer oder einer vu de Zwilling?) ist in der pro-
fessionellen Finanzberatung tätig und ist in 
seiner Freizeit ein gefragter Umzugshelfer. 
Auch wenn sein Hobby das Fußballspielen 
ist, so sollten die Bälle eher flach kommen... 
Kopfball ist nämlich nicht so sein Ding. Sein 
Lieblingsspruch stammt passend dazu von 
einem bekannten Ex-Fußballer und Experte: 
Loddar. „Ich habe gleich gemerkt, dass ist ein 
Druckschmerz wenn man draufdrückt“ 

Und nun zu Lukas oder eher Löss/Leesli. Er 
arbeitet als Mechatroniker bei einer nam-
haften Firma. Wie ihm sein Lieblingsspruch 
„Mache lo“ dabei behilflich ist konnten wir 
bisher nicht in Erfahrung bringen, bleiben 
aber dran. Er ist ein Allrounder und hat zum 
Beispiel bereits eine Gartenhütte gebaut, 
kann renovieren, ist ein guter Umzugshel-
fer und als Highlight sollten wir den Umbau 
eines Schulbusses zum Partybus erwähnen. 
Putzen nach der Party muss dann jedoch 
jemand anderes, das liegt ihm nicht so sehr. 
Mit diesen beiden könnt ihr euch also die 
Kosten für eine Umzugsfirma sparen, anpa-
cken können beide sehr gut. Und was wir 
euch versprechen, langweilig wird es mit 
diesem Team auf keinen Fall. Nun wollen wir 
euch nicht länger abhalten... die Versteige-
rung ist eröffnet. Viel Glück 

Geboten wird per Whatsapp/SMS auf Hdy. 
0160/99148042, per Nachricht auf der 
FCW-Facebook Seite oder per Mail an spie-
lerversteigerung-fcw@web.de mit dem 
jeweiligen Wunschbetrag. Jede/r Bieter/in 
wird daraufhin informiert, ob sie/er aktuell 
Höchstbietender ist oder nicht. Der Aukti-
onszeitraum ist jeweils von Freitag bis zum 
Freitag der Folgewoche. Zum Ende der Auk-
tionszeit wird bekanntgegeben, wer den Zu-
schlag erhalten hat. 

Die ausführlichen Informationen zur Ver-
steigerung findet ihr in unserem ersten Post 
bzw. sowie auf der Homepage. 

 
Beitragseinzug Club 100 
Die Mitgliedsbeiträge des Club 100 werden 
zum 30. Juni per SEPA-Lastschrift eingezo-
gen. Bitte achten Sie darauf, dass das Konto 
ausreichend gedeckt ist, damit keine Rück-
lastschriftgebühr fällig wird und melden Sie 
Kontoänderungen umgehend an joerg_tro-
sien@hotmail.com. 
Herzlichen Dank, dass Sie unseren FCW mit 
Ihrer Mitgliedschaft unterstützen. 
Informationen zum Club 100 finden Sie auf 
unserer Homepage! 

FC Weisweil 
Nicht nur bei Europameisterschaft, sondern 
auch im Amateurbereich rollt der Ball wie-
der. 
In der Kreisliga A ist der Saisonstart auf den 
8.8. terminiert worden. Unsere Mannschaf-
ten haben daher auch wieder das Training 
aufgenommen . Trainiert wird am Dienstag 
in Forchheim, am Donnerstag in Weisweil. 
Am Samstag, den 26. Juni stehen Vorberei-
tungsspiele gegen 
Kenzingen I und II auf dem Plan. Gespielt 
wird unter Berücksichtigung der Corona 
Regeln um 15.00Uhr bzw. 18.00Uhr im Weis-
weiler Läger. 
  
 MGV „Rheintreue“ 

Weisweil

M G V – R E B O O T 
Liebe Weisweiler Sänger, 
  
der Neustart ist endlich angesagt. Nach all-
zu langer Zwangspause treffen wir uns am 
heutigen Freitag erstmals wieder – nicht nur 
„virtuell“ – zum Singen. 
Wenn das Wetter gut ist, treffen wir uns um 
18:00 Uhr am Feuerwehrhaus und fahren 
gemeinsam an den See, sonst ¼ Stunde spä-
ter vor dem Gemeindesaal. 
Jürgen hat für uns wieder ein „Hygienekon-
zept“ erstellt und leider sind wir gezwun-
gen, von jedem einen Impf-, Genesungs- 
oder Testnachweis zu verlangen. Doch diese 
kleine Unannehmlichkeit nehmen wir gerne 
auf uns: es geht endlich wieder los!!! 
Ein sonniges Wochenende wünscht 
Euer MGV „Rheintreue“ Weisweil 
www.facebook.com/mgvweisweil 
maenner-singen@mgv-weisweil.de 

Musikverein Weisweil

Generalversammlung  
Hiermit laden wir alle Mitglieder und Freun-
de des Musikvereins zur diesjährigen Gene-
ralversammlung ein. Sie findet am Sonntag, 
den 4. Juli von 10.30 bis 11.30 in der Rhein-
waldhalle statt. Die geltenden Pandemiere-
geln werden eingehalten. 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht des Schriftführers 
4. Bericht des Rechners 
5.  Bericht der Kassenprüfer und Entlastung 

des Rechners 
6. Bericht der Vorstände 
7. Entlastung des Gesamtvorstandes 
8. Bericht des Dirigenten 
9. Verschiedenes 

Da im vergangenen Jahr nur eingeschränkt 
Proben und Veranstaltungen möglich wa-
ren, streben wir ein pünktliches Ende an. 

Der Musikverein  
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Turnverein Weisweil

Vorankündigung der diesjähri-
gen Generalversammlung 
Wir werden die Generalversammlung für 
2021 noch rechtzeitig vor Ferienbeginn 
am Samstag, den 17. Juli um 19:00 Uhr 
veranstalten. Veranstaltungsort wird vor-
aussichtlich wieder wie letztes Jahr das Ge-
meindehaus sein und es wird wieder kein 
Abendessen, sondern nur Getränke geben. 

Die Tagesordnung wird noch an dieser Stel-
le bekannt gegeben, wir werden aber einen 
möglichst zügigen Ablauf anstreben. 
  
  

Bodyforming und Step- 
Aerobic laufen wieder an 
Die beiden Kurse »Bodyforming« und 
»Step-Aerobic« von Ingrid Gerber konnten 
coronabedingt ihre Terminanzahl nicht voll-
ständig zu Ende führen. Diese fehlenden 
Termine werden jetzt nachgeholt. Start ist für 
Step-Aerobic am Freitag, den 02. Juli und 
für Bodyforming am Dienstag, den 06. Juli. 
Die Trainingszeiten bleiben wie gewohnt 
dienstags von 16:30 – 17:30 Uhr und frei-
tags von 17:30 – 18:30 Uhr in der Gymnas-
tikhalle. 
Für die Teilnahme gelten die 3 G (getestet, 
geimpft oder genesen). Ein entsprechender 
Nachweis über eine vollständige Impfung 
oder Genesung muss vorgelegt werden. Es 
genügt auch die tagesaktuelle Bescheini-
gung einer offiziellen Teststation über einen 
negativen Schnelltest  oder  alternativ die 
Durchführung eines Selbsttests, den ihr aller-
dings selbst mitbringen müsst, direkt vor Ort 
im Beisein des Kursleiters. 

VWWC Weisweil 
- Jugendabteilung „Sport-Jugend 94“- 
Vereinigung Weisweiler Wassersport Clubs e.V. 
Jugendleiter: Ulrich Klimmek 
Blachenweg 8, 79232 March 
Tel: 0173/9643178  07665/1451
FAX 07665/9476709 
e-mail: ulrichklimmek@t-online.de   
 
DSV-Nr.: BW 144 
Bankverbindung: Volksbank Freiburg 
IBAN DE20680900000052711118 
BIC GENODE61FR1 
 
Kinder- und Jugendfreizeit 
am Bodensee 2021
Spaß und Abenteuer -Campen-Segeln - Pad-
deln - Surfen - Spiele-Basteln-Lagerfeuer 
usw.
  
In der Zeit von Sonntag 29.8.2021 bis Sams-
tag 11.9.2021 führt die Jugendabteilung 
des Segel- und Motorboot-Vereins VWWC 
Weisweil e.V wieder eine Kinder- und Ju-
gend-Freizeit am Bodensee in Konstanz-Lit-
zelstetten auf dem „Heinrich-Suso-Jugend-
zeltplatz“ durch. 

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche 
im Alter von 7 bis 17 Jahren. Voraussetzung 
ist einwandfreies Schwimmen. Der Zeltplatz 
ist ca. 400 m von der Mainau entfernt. Er ver-
fügt über folgende Einrichtungen: 
Eigener Badestrand, festes Haus mit Sanitär-
einrichtungen und Küche, große überdach-
te Freifläche. 
Die Teilnehmer wohnen in Zelten, der Verein 
stellt diese, es dürfen aber auch eigene Zelte 
mitgebracht werden. 
Wir bieten viel Abwechselung – wie Lager-
feuer-Romantik, Basteln, Spiele, Segeln, 
Paddeln und Surfen. Für jeden Geschmack 
dürfte was dabei sein. Wir stellen das ge-
samte Ausrüstungsmaterial, einschließlich 
Boote und Surfbretter. Ihr könnt auch einen 
Segel- bzw. Surfkurs für Anfänger und Fort-
geschrittene belegen. 
Unsere Teilnahmegebühren: 
Sind Inclusiv-Preise, es ist alles dabei, wie 
Anreise und Rückreise mit Reisebus. Abfahrt 
Rückkehr jeweils von Freiburg aus. 
Ihr benötigt nur noch ein kleines Taschen-
geld. 
Ihr könnt wählen zwischen verschiedenen 
Teilnahmezeiten und -Dauer 
 
1. 14-tägige Teilnahme  

Sonntag. 29.8.2021 bis  
Samstag 19.2021  360,00EUR

2. 8-tägige Teilnahme  
Sonntag 29.8.2021 bis  
Sonntag 5.9.2021  220,00EUR

3. 7-tägige Teilnahme  
Sonntag 5.9.2021 bis  
Samstag 11.9.2021 205,00EUR 

4. Kursgebühren mit Lernmaterial   
-pro Kurs- 100,00EUR 

5. Auch zeitversetzte Teilnahme ist mög-
lich, dann Abrechnung nach Tagen 

  
Natürlich gibt es Geschwister-Rabatte, au-
ßerdem können „Öffentliche Zuschüsse“ 
gewährt werden bei entsprechenden Vor-
aussetzungen. 

Die Ausschreibungsunterlagen können un-
ter www.vwwc.deJugendabteilung ankli-
cken eingesehen und runtergeladen wer-
den. Weitere INFOS unter Tel. 0173/9643178. 
FAX 07665/9476709  oder 
ulrichklimmek@t-online.de 
  
Die Freizeit war immer ausgebucht, meldet 
euch rechtzeitig an. 
  
Ulrich Klimmek Jugend- und Freizeitleiter 
 
 

SONSTIGES

Informationen für pflegende Angehörige 

Pflegebedürftige vor Hitze 
schützen 
Andauernde hohe Temperaturen, so wie 
in den Sommermonaten der vergangenen 
Jahre, sind ein Gesundheitsrisiko. Extrem 
belastend wird die Situation, wenn es 
auch nachts nicht mehr abkühlt. Pflegebe-
dürftige und alte Menschen leiden darun-
ter besonders.  

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau gibt Tipps, wie Sie 
Ihrem pflegebedürftigen Angehörigen sol-
che Hitzeperioden erträglicher machen kön-
nen. Jeder Mensch hat allerdings ein ande-
res Empfinden, so dass alle Maßnahmen am 
Wohlbefinden und am Gesundheitszustand 
der pflegebedürftigen Person angepasst 
werden müssen 
  
Für erträgliche Temperaturen sorgen 
Auch wenn Sie keine Klimaanlage haben, 
können Sie die Raumtemperatur beeinflus-
sen, indem Sie ausschließlich sehr früh mor-
gens und nachts lüften, ansonsten aber die 
Hitze aussperren. Wenn die pflegebedürftige 
Person es möchte, dann lassen Sie tagsüber 
die Jalousien herunter, ziehen Sie die Vorhän-
ge zu und halten Sie Fenster und Türen ge-
schlossen. Ein Ventilator sorgt für Luftbewe-
gung. Für Verdunstungskälte sorgen feuchte, 
im Raum aufgehängte Tücher. Möchte die 
pflegebedürftige Person nach draußen an 
die frische Luft, dann planen sie diese Aufent-
halte sehr früh morgens ein und meiden Sie 
die Mittagshitze. 
Leichte und luftige Kleidung aus atmungsak-
tiven Stoffen macht heiße Tage erträglicher. 
Je nach persönlichem Empfinden reicht zum 
Zudecken in der Regel eine dünne Baum-
wolldecke oder ein Laken. Ein Handtuch über 
dem Kopfkissen des Pflegebedürftigen kann 
schnell gewechselt werden, wenn es ver-
schwitzt ist. Manche Pflegebedürftige schät-
zen die Erfrischung durch kühle Hand- oder 
Fußbäder sehr. 
  
Essen und Trinken  
Mindestens 1,5-2 Liter Flüssigkeit sollten 
Pflegebedürftige täglich zu sich nehmen. Bei 
älteren Menschen lässt das Durstgefühl aber 
nach, so dass sie mitunter zu wenig trinken. 
Gerade bei großer Hitze ist die Gefahr einer 
Dehydrierung dann groß. Warnzeichen sind 
Fieber, Verwirrtheitszustände und über-
mäßige Erschöpfung. Bemerken Sie solche 
Anzeichen, rufen Sie den Notarzt. Damit es 
nicht soweit kommt, sollten Sie Ihren pfle-
gebedürftigen Angehörigen häufig zucker-
arme Getränke und erfrischende Kaltschalen 
anbieten. Alkohol und Koffein belasten den 
Kreislauf zusätzlich. Sie sollten deshalb ge-
mieden werden. Apfelsaft-Schorle, gemischt 
aus zwei Teilen Mineralwasser und einem Teil 
Saft wirken ähnlich wie isotonische Getränke. 
Sie versorgen den Körper mit Mineralstoffen 
wie zum Beispiel Magnesium, Natrium und 
Kalium. 
Einen Überblick darüber, wieviel Flüssigkeit 
über den Tag verteilt aufgenommen wird, 
gibt ein Trinkprotokoll. Suppen zählen natür-
lich mit. Saftiges Obst und Gemüse, wie zum 
Beispiel Melonen und Gurken, helfen eben-
falls, die erforderliche Flüssigkeitsmenge zu 
erreichen. Auch ein Wassereis ist eine schöne 
Abwechslung. 
Keine Frage, das Essen muss vor allem 
schmecken. Üppige, schwere Speisen belas-
ten jedoch den Kreislauf zusätzlich. Leichte 
Alternativen zum beliebten Braten mit der 
dicken Soße sind zum Beispiel Kartoffeln mit 
Kräuterquark, gedünsteter Fisch mit Gemüse, 
ein bunter Sommersalat oder eine Mehlspei-
se mit Kompott. 
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Senioren setzen sich für  
Klimaschutz ein 
Die Seniorenakademien Hochrhein-Wiesen-
tal und Donau-Oberschwaben sowie das Bi-
osphärengebiet Schwarzwald laden zu einer 
ersten Sommerakademie vom 27.bis 29. Juli 
ein. Inhaltlich geht es dabei um die 17 Ziele 
der Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen. 
Fokus in diesem Jahr liegt auf dem Ziel 13 
Klimaschutz ist Schutz für Mensch und Na-
tur. Eingeladen sind alle, die sich für die The-
men interessieren oder auch aktiv etwas tun 
wollen. 

Die beiden Seniorenakademien haben es 
sich bei der Sommerakademie zum Ziel ge-
setzt, Menschen ab 55 plus ein interessantes 
und facettenreiches Angebot im Bereich 
Umweltbildung zu unterbreiten. Das Ganze 
ist als Präsenzveranstaltung in den Räum-
lichkeiten der Seniorenakademie Hochr-
hein-Wiesental in Zell geplant. So sind Vor-
träge und Diskussionsrunden, aber auch ein 
Markt der Möglichkeiten vorgesehen. 

Anmeldungen sind bis 8. Juli per E-Mail an 
info@seniorenakademie-hw.de möglich. Die 
aktuelle Corona-Verordnung ist zu beachten 
und eine Teilnahme ist nur nach Voranmel-
dung möglich. Die Tagungsgebühr beträgt 
75 Euro inklusive Pausenverpflegung und 
zuzüglich Mittag-/Abendessen im Gasthaus. 
Weitere Information unter www.senioren-
akademie-hw.de oder www.biosphaerenge-
biet-schwarzwald.de 

Sich auf Führungsaufgaben 
vorbereiten  
Mit dem Lehrgang „Geprüfter Betriebswirt 
(HwO)“ bietet die Gewerbe Akademie der 
Handwerkskammer Freiburg eine Möglich-
keit, sich berufsbegleitend innerhalb von 
zwei Jahren auf Führungsaufgaben vorzu-
bereiten. Die Teilnehmer erreichen einen 
Abschluss, der einem Masterabschluss im 
akademischen Bereich gleichwertig ist. Der 
nächste Kurs beginnt am 24. Januar 2022 
und findet im Blended-Learning-Format 
statt.  

Meister und Meisterinnen aus Handwerk 
und Mittelstand sowie Führungskräfte, die 
ein eigenes Unternehmen gründen wollen, 
erhalten dort das nötige betriebswirtschaft-
liches Handwerkszeug. Zu den zentralen 
Themen zählen die strategische Planung 
und operative Steuerung eines Betriebs, 
aber auch Personal- und Innovationsma-
nagement.  
Präsenz-Weiterbildungen mit starren Zeit-
plänen und weiten Anfahrtsstrecken passen 
vielfach nicht mehr zum beruflichen und 
privaten Rhythmus. 

Der Lehrgang wird deshalb in einem Mix aus 
Online- und Präsenzunterricht angeboten 
(Blended Learning). Die Weiterbildung wird 
über das Aufstiegs-BAföG bezuschusst. Wei-
tere Auskünfte erteilt die Gewerbe Akade-
mie, Telefon 0761 15250-24, 
www.gewerbeakademie.de.  

Unser Reinigungsteam braucht Ihre 
Unterstützung. Für unsere neu ge-
baute Kita am Fliederweg und für den 
Schulbereich suchen wir ab dem 
1. September 2021 
  

Reinigungskräfte (m/w/d) 
in Teilzeit (5 bis 12,5 Stunden) 

Zu Ihren Aufgaben gehören alle anfal-
lenden Reinigungsarbeiten im Innen-
bereich, die jährliche Grundreinigung, 
sowie die Übernahme von Vertretun-
gen. Wir bieten Ihnen ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis und Vergütung und 
soziale Leistungen nach dem Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst. 

Nähere Informationen erhalten Sie ger-
ne im Personalamt der Stadt Herbolz-
heim (07643 9177-23 oder 9177-34). 

Sind Sie interessiert? 
Dann senden Sie Ihre Bewerbung bis 
spätestens 16. Juli 2021 an: 
Stadt Herbolzheim – Personalamt 
-, Hauptstr. 26, 79336 Herbolzheim  
oder per E-Mail an 
personalamt@stadt-herbolzheim.de. 

Für unsere neu gebaute Kita am Flie-
derweg suchen wir zum 1. Oktober 
2021 

1 Küchenhilfe (m/w/d)  
in Teilzeit mit 30% 

sowie 

Helferinnen (m/w/d)  
in Teilzeit bis 60%. 

Die ausführlichen Stellenangebote fin-
den Sie unter 
www.stadt-herbolzheim.de 
(Verwaltung & Politik/Stellenangebo-
te). 

Für Fragen steht Ihnen gerne Frau Bell-
gardt (07643 917716) oder 
Frau Strickfaden vom Personalamt 
(07643 917734) zu Verfügung. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige
Bewerbung bis zum 16. Juli 2021  an: 
Stadt Herbolzheim – Personalamt -, 
Hauptstr. 26, 79336 Herbolzheim 

 

 

DER FÖRDERKREIS ZUR  
ERHALTUNG DER BURGRUINE 
LICHTENECK e.V. - Hecklingen 
kündigt an : 
Am Sonntag, den 27. Juni 2021 findet wie-
der eine Burgführung in Hecklingen in der 
Ruine der Burg Lichteneck statt. Beginn 15 
Uhr. 
Es wird über ihre 750- jährige Geschichte 
berichtet und interesssierten Besuchern 
das Burggelände gezeigt Dabei wird die 
alte Burg so manches Geheimnis lüften. Die 
Fernsicht über Schwarzwald, Vogesen, Kai-
serstuhl bis zum Schweizer Jura ist phäno-
menal ! 
Über die Geschichte der Lichteneck finden 
Sie auch hier Wichtiges auf unserer Ver-
einsseite: www.burg-lichteneck.de
Die Ruinenanlage kann auch für Hochzeiten, 
Geburtstage etc. gemietet werden. 
Die Coronabestimmungen sind einzuhalten. 
Familien mit Kindern sind willkommen; es ist 
möglich, mit Pkw bis vor die Burg zu fahren. 
Oder besteigen Sie den Schloßberg vom un-
terhalb liegenden“Unteren Schloß“ ( Park-
platz ) - das ist ein fünfminütiger Fußweg am 
Rebhang entlang, dort gibt es auch genü-
gend Parkfläche. 

Familien mit Kindern sind willkommen. 
Wir freuen uns über Ihren Besuch. 

Reiterverein
Weisweil

Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Freiburg

„Südbaden qualifiziert“ – On-
line-Seminar für Arbeitgeber 
Mitarbeiter entwickeln 
Am Mittwoch, 30. Juni, richtet die Initiative 
„Südbaden qualifiziert“ von 11 bis 12 Uhr 
ein Online-Seminar zum Thema „Beschäftig-
tenqualifizierung in Unternehmen“ aus. Vor 
dem Hintergrund der enormen strukturellen 
Veränderungen in der Arbeitswelt informie-
ren Experten der Agentur für Arbeit in einer 
Live-Veranstaltung über alles Wissenswerte 
zur Mitarbeiterqualifizierung und aktueller 
Förderprogramme. Schwerpunkte bilden 
vor allem das Qualifizierungschancengesetz 
und das Arbeit-von-Morgen-Gesetz mit ih-
ren attraktiven Förderkonditionen. 

Die Teilnahme ist kostenlos und die Teilneh-
merzahl begrenzt. Nach Anmeldung unter 
loerrach.anmeldung.suedbaden@arbeits-
agentur.de erhalten Interessenten eine An-
meldebestätigung mit den Zugangsdaten 
(Zoom). 

Veranstalter ist die Weiterbildungsinitiative 
„Südbaden qualifiziert“. Sie ist eine Koope-
ration der Agenturen für Arbeit Freiburg, 
Lörrach und Offenburg, Südwestmetall 
Bezirksgruppe Freiburg, DGB Südbaden, 
Handwerkskammern Konstanz und Freiburg 
sowie den IHK Südlicher Oberrhein und 
Hochrhein-Bodensee. 

Ende	des	redaktionellen	Teils



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere 
aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in 
den Genuss dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der 
Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind au-

ßer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto 
gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar 
oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier aufeinanderfolgenden 
Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. 
Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. 

Bitte Aktionscode P-2021-03 bei der Anzeigenbestellung angeben. 

Unsere [ Aktion 
für Sie

Starten Sie mit unserer 
beliebtesten Aktion in den Sommer. 

4 + 2 = 
6 Anzeigen

oder

3 + 1 = 
4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 31. Mai 2021 (KW 22) 
bis 30. Juli 2021 (KW 30).



Heimat mit Aussicht ins Grüne gesucht 
für eine naturverbundene, ruhige, 

besonnene „Menschin”. 
Ich freue mich über Ihr Wohnungsangebot!

Tel. 0176 405 420 66 

Wir haben ab 1. Juli wieder ganztägig geöffnet.
Öffnungszeiten: Di. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr

13.30 - 18.00 Uhr
Sa. 8.00 - 12.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Haarstudio Irene
Hauptstraße 77a   •   79336 Herbolzheim   •   Tel. 0 76 43 / 50 70

Suche Traktor 
für Winzerbetrieb und Holzarbeiten.

Tel. 0172 1023 800 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 




